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Vorwort

Die CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung erlautert im Einzelnen die Umsetzung bestimmter in den Satzungen
von CEN und CENELEC benannter Artikel.

Teil 1 der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung ist in drei Kapitel und Anhéange unterteilt, die jeweils die fir CEN
und fir CENELEC spezifischen Elemente sowie die weiteren organisatorischen Aspekte, die beide Vereine
gemeinsam betreffen, behandeln.
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1A: CEN

1. Aufgabenbereich von CEN

CEN ist eine Europaische Normungsorganisation, die im Rahmen der EU-Verordnung 1025/2012 agiert. Seine
Mitglieder arbeiten zusammen, um marktorientierte Europaische Normen (EN) zu erstellen und zu verbreiten,
welche den Anforderungen von Wirtschaft, Industrie und anderen interessierten Kreisen gerecht werden.

Der Zweck von CEN (siehe Artikel 5 der CEN-Satzung) wird durch die folgenden MafRnahmen erfillt:

Einsatz eines gemeinsamen Normenerarbeitungsprozesses auf der Basis einer wirksamen und
effizienten Infrastruktur zur Bereitstellung und Pflege marktrelevanter Normen, die durch das nationale
Delegationsprinzip europaweiten Konsens herstellen;

Insbesondere auch durch die folgenden MaRnahmen:

Harmonisierung der von den CEN-Mitgliedern veréffentlichten nationalen Normen;

Férderung und Priorisierung der Erstellung von Normen innerhalb der ISO sowie der Ubernahme und
Anwendung von 1ISO-Normen;

Erarbeitung von eigenen Europaischen Normen (EN) nur dann, wenn nachweislicher Bedarf in Europa
besteht;

Ubernahme Europaischer Normen auf nationaler Ebene und Zuriickziehung entgegenstehender
nationaler Normen;

Unterstitzung der weltweiten Normung und Foérderung der européischen Beteiligung an der ISO-Arbeit.

Einrichtung einer Schnittstelle zu europaischen Industrieverbanden, Institutionen der Europaischen
Union und zur Européaischen Freihandelszone (EFTA);

Gegebenenfalls Zusammenarbeit mit CENELEC und dem Européaischen Institut fir
Telekommunikationsnormen (ETSI).

2. CEN-Organisation

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 6 der CEN-Satzung

CEN setzt sich zusammen aus

e den nationalen Mitgliedern;

e drei Leitungsgremien:

o0 der Generalversammlung als dem obersten Organ von CEN;

o dem mit weitreichenden Befugnissen zur Leitung und Verwaltung von CEN ausgestatteten

Verwaltungsrat;

o0 dem Prasidialkomitee als gemeinsames Leitungsgremium zusammen mit CENELEC, das die

Geschafte von CEN in nicht sektorspezifischen Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse mit
CENELEC fihrt und verwaltet.
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e den Funktionstragern des Vereins:

o dem Prasidenten und dem Gewahlten Prasidenten;

(@]

drei Vizeprasidenten mit Kompetenzen in den Bereichen Geschéftspolitik, Finanzen und Technik;
o neun ordentlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates;

o dem Generaldirektor;

e anderen Gremien, die die Realisierung des Aufgabenbereichs von CEN unterstiitzen kénnen:
0 dem Technischen Lenkungsausschuss;
0 den Technischen Komitees;

0 dem CEN-Zertifizierungsrat;

¢ dem CEN-CENELEC-Managementzentrum, das im CEN-Tagesgeschéft eine aktive Rolle spielt und vom
Generaldirektor gefuhrt wird.

3. Generalversammlung
3.1 Jéahrliche ordentliche und satzungsgemale Sitzungen der Generalversammlung
Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 11 der CEN-Satzung

Jahrliche ordentliche Sitzung der Generalversammlung

Eine ordentliche Generalversammlung wird vom Prasidenten jedes Jahr zwischen April und September
einberufen, um die gemaR belgischem Recht geforderten Angelegenheiten, insbesondere
Finanzangelegenheiten, zu beraten und den Prasidenten und die Vizeprasidenten zu wahlen. Die Einberufung
dieser Versammlung erfolgt im Allgemeinen im Zusammenhang mit einer Jahrestagung, die gemeinsam mit
CENELEC organisiert werden kann.

Satzungsgemale Sitzung der Generalversammlung

Im selben Jahr wird vom Prasidenten zwischen Oktober und Dezember eine satzungsgemale
Generalversammlung einberufen, auf der die Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen
des Vereins beraten und die CEN-Funktionstrager mit Ausnahme des Prasidenten und der Vizeprasidenten
entsprechend der CEN-Satzung gewahlt werden.

Organisatorische Einzelheiten

Die Sitzungen der Generalversammlungen werden vom Generaldirektor auf Weisung des Verwaltungsrates
organisiert.

Tagesordnung und wesentliche Unterlagen

Der Verwaltungsrat entscheidet Uber die Tagesordnungen der Sitzungen der Generalversammlung und stellt
sie auf.

Die Tagesordnung und die wesentlichen Unterlagen werden vom Generaldirektor — in
Beschlussangelegenheiten  einen  Monat vor dem  festgelegten  Sitzungstermin  und in
Informationsangelegenheiten zwei Wochen vor dem festgelegten Sitzungstermin — an die nationalen Mitglieder
verteilt. Der Generaldirektor kann jedoch die Generalversammlung zur Berlicksichtigung und Beschlussfassung
zu Angelegenheiten auffordern, fiir die Dokumente nach Ablauf der gesetzten Fristen verteilt wurden.
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Einladungen

Vertreter von nationalen Normungsorganisationen mit dem Status Angegliederte CEN-Mitglieder, von
europaischen Institutionen, EFTA, CENELEC, ETSI, ISO sowie andere wichtige Partner und Gaste von CEN
werden zur jahrlichen ordentlichen Generalversammlung, die zwischen April und September stattfindet, als
Beobachter ohne Stimmrecht eingeladen.

Die Teilnahme an der satzungsgemafen Sitzung der Generalversammlung, die zwischen Oktober und
Dezember stattfindet, ist in der Regel ausschlieBlich den nationalen CEN-Mitgliedern vorbehalten. Der
Prasident kann jedoch ausgewahlte Gaste einladen, wenn deren Teilnahme und Beitrag fiir die Beratungen und
die Beschlussfassung der Generalversammlung von entscheidender Bedeutung sind.

Das Mitglied, das als Gastgeber fur die CEN-Generalversammlung, andere CEN-Jahrestagungen oder
technische oder nicht technischen Sitzungen fungiert, sollte verstérkt darauf achtet, etwaige Hemmnisse fur die
Teilnahme von Vertretern anderer Mitglieder zu vermeiden.

Damit das betreffende Leitungsgremium oder Technische Gremium diesbezuglich eine fundierte Entscheidung
treffen kann, wird der Gastgeber gegebenenfalls gebeten, alle erforderlichen Informationen beziglich
Visabestimmungen und Visabeantragungen, die Teilnehmer aus anderen CEN-Mitgliedslandern bendtigen
koénnen, zu liefern.

3.2  AuBerordentliche Sitzungen der Generalversammlung

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 11.2 und 11.5 der CEN-Satzung

Organisatorische Einzelheiten

Der Prasident muss innerhalb eines Monats auf Verlangen von mindestens einem Funftel der nach Artikel 11.2
der CEN-Satzung gemeinsam handeinden nationalen CEN-Mitglieder eine aul3erordentliche
Generalversammlung einberufen.

Die Tagesordnung und die wesentlichen Dokumente werden vom Generaldirektor mindestens 10 Tage vor dem
festgelegten Sitzungstermin an die Mitglieder verteilt.

Teilnahme von Beobachtern und aulRerordentliche Einladungen an Beobachter

Die Teilnahme an auflerordentlichen Generalversammlungen ist ausschlieBlich den nationalen CEN-
Mitgliedern vorbehalten. Der Prasident kann jedoch in Ausnahmeféllen Gaste zu der Sitzung einladen, wenn
deren Teilnahme und Beitrag fir die Beratungen und die Beschlussfassung der Generalversammlung von
entscheidender Bedeutung sind.

Vollmachten und Verfahren

Fur die Anforderungen an Vollmachten und schriftliche Verfahren gelten die gleichen Regeln wie fur die
Sitzungen der ordentlichen Generalversammlung.

3.3 Beschlussfassung der Generalversammlung in geheimer Abstimmung
Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 12 der CEN-Satzung
Normalerweise erfolgt die Beschlussfassung der Generalversammlung durch offene Abstimmung. CEN-

Funktionstrager kénnen in geheimer Wahl gewahlt werden. Der Prasident kann jedoch jederzeit die
Versammlung dazu auffordern, einen oder mehrere CEN-Funktionstrager durch Zuruf zu wahlen.

Abstimmungen Uber Personen betreffende Fragen mussen durch geheime Wahl erfolgen, wenn mindestens
zwei nationale Mitglieder dies wiinschen.
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4. Verwaltungsrat und seine Konsultationsausschiisse
4.1 Bevollméachtigung
Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 10 und Artikel 13.3 der CEN-Satzung

Der Verwaltungsrat ist bevollméchtigt, die technische Arbeit des Vereins zu leiten. Zu diesem Zweck wird der
Verwaltungsrat regelmafRig vom Vizeprasidenten Technik tber die wichtigsten Beschliisse des Technischen
Lenkungsausschusses informiert, und er kann Entscheidungen treffen, die dazu dienen, dem Technischen
Lenkungsausschuss Orientierung zu geben zu allen malfigeblichen technischen Angelegenheiten, die
Auswirkungen auf den Aufgabenbereich und die Aktivitaten des Vereins haben.

4.2 Sitzungen des Verwaltungsrates
Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 15 der CEN-Satzung

Der Verwaltungsrat trifft sich normalerweise dreimal jahrlich in Verbindung mit dem Prasidialkomitee und/oder
der Generalversammlung. Eine Sitzung des Verwaltungsrates, die sich mit den Angelegenheiten des Haushalts-
und Finanzbereichs befasst, findet vor der ordentlichen Generalversammlung statt, die jahrlich zur Beratung
der geman belgischem Recht geforderten Angelegenheiten einberufen wird.

Datum und Ort der Sitzungen des Verwaltungsrates werden normalerweise vom Préasidenten oder vom
Verwaltungsrat selbst festgesetzt und allen Funktionstragern des Verwaltungsrates durch den Generaldirektor
rechtzeitig mitgeteilt.

Der Préasident beschlie3t die Tagesordnung der Sitzung des Verwaltungsrates, in der er/sie den Vorsitz fuhrt.

Die Tagesordnung des Verwaltungsrates muss die geschéftspolitischen, operativen und
verwaltungstechnischen Angelegenheiten von CEN widerspiegeln, wohingegen alle gemeinsamen nicht
sektorspezifischen politischen und strategischen CEN-CENELEC-Belange vom Prasidialkomitee, wie im Teil
1C der Geschéftsordnung vorgesehen, behandelt werden.

Die Tagesordnung und die wesentlichen Unterlagen werden vom Generaldirektor - in
Beschlussangelegenheiten  einen  Monat vor dem  festgelegten  Sitzungstermin  und in
Informationsangelegenheiten zwei Wochen vor dem festgelegten Sitzungstermin — an den Verwaltungsrat
verteilt. Der Generaldirektor kann jedoch den Verwaltungsrat zur Beriicksichtigung und Beschlussfassung zu
Angelegenheiten auffordern, fiir die Dokumente nach Ablauf der gesetzten Fristen verteilt wurden.

4.3  Wahl der Funktionstrager fir den Verwaltungsrat
Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 14, Artikel 20.2 und Artikel 21.1 der CEN-Satzung

Der Prasident wird durch einfache Stimmenmehrheit gewahlt. Seine einjahrige Einflhrungsperiode als
Gewabhlter Prasident beginnt mit dem 1.Januar des auf die Wahl folgenden Jahres. Die Amtszeit des
Prasidenten beginnt am 1. Januar des auf die Wahl folgenden zweiten Jahres.

Die Vizeprasidenten und die ordentlichen Mitglieder des Verwaltungsrates werden alle durch die
Generalversammlung mittels einfacher Stimmenmehrheit fir eine Amtszeit gewahlt, die am 1. Januar des auf
die Wahl folgenden Jahres beginnt.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat durch Abberufung, Rucktritt, Tod oder Geschaftsunfahigkeit wahlt die
Generalversammlung auf der Grundlage von Vorschlagen nationaler CEN-Mitglieder einen neuen
Funktionstrager fur den Verwaltungsrat. In solchen Fallen kann die Versammlung beschliel3en, dass der neue
Funktionstrager sein Amt sofort nach der Wabhl fiir einen langeren Zeitraum als tblicherweise vorgesehen antritt.
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Verfahren fir die Wahl des Présidenten, der Vizeprasidenten und der ordentlichen Mitglieder des
Verwaltungsrates

Wenn die Generalversammlung nichts anderes beschlief3t, erfolgt die Wahl der Vizeprasidenten vor der Wahl
der ordentlichen Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Organisation von Wahlen erfolgt normalerweise nach
folgendem Verfahren:

e Drei Monate vor der ordentlichen oder satzungsgemafen Sitzung der Generalversammlung informiert der
Generaldirektor die nationalen Mitglieder tber die frei werdenden Sitze fir das Amt des Présidenten
und/oder der Vizepréasidenten und/oder der ordentlichen Mitglieder des Verwaltungsrates fur das folgende
Jahr und ladt sie ein, innerhalb einer gesetzten Frist Kandidaten zu benennen.

e Einen Monat vor der ordentlichen oder satzungsgeméaRen Sitzung der Generalversammlung informiert der
Generaldirektor die Generalversammlung Uber die von nationalen Mitgliedern fur die vakanten Sitze
vorgeschlagenen Kandidaten.

e Die ordentliche oder satzungsgemafRe Sitzung der Generalversammlung wahlt aus der Mitte der
vorgeschlagenen Kandidaten den Prasidenten, den/die Vizeprasidenten und/oder die ordentlichen

Mitglieder des Verwaltungsrates.

Konstituierung des Verwaltungsrates

Fur die Konstituierung des Verwaltungsrates werden die nationalen Mitglieder auf der Grundlage der folgenden
gewichteten Kriterien entsprechend ihrem finanziellen und fachlichen Beitrag zum Verein drei Gruppen (A, B
und C) zugeordnet:

a) Finanzierungskriterien:

- Der prozentuale Anteil der vom jeweiligen nationalen Mitglied gezahlten jahrlichen Mitgliedsbeitrage an
der Gesamtsumme aller von den nationalen Mitgliedern gezahlten Jahresbeitrage;

- Der einzelne Prozentsatz wird dann mit 50 % gewichtet.
b) Fachliche Kriterien:

- Der prozentuale Anteil der vom jeweiligen nationalen Mitglied geflihrten Sekretariate der Technischen
Komitees an der Gesamtzahl aller von nationalen Mitgliedern gefiihrten Technischen Komitees;

- Der einzelne Prozentsatz wird dann mit 50 % gewichtet.
Die Zusammensetzung der Gruppen ist wie folgt:
e  Gruppe A umfasst vier nationale Mitglieder;
e  Gruppe B umfasst zehn nationale Mitglieder;
e  Gruppe C umfasst alle anderen nationalen Mitglieder.

Die Berechnung fir die Gruppenzuordnung der nationalen Mitglieder entsprechend den oben genannten
gewichteten Kriterien ist in Anhang 1 der vorliegenden Geschéftsordnung beschrieben.

Die zwolf Funktionstrager des Verwaltungsrates, dem drei Vizeprasidenten und neun ordentliche Mitglieder des
Verwaltungsrates angehdren, werden wie folgt gewahilt:

e  Vier Funktionstrager werden auf Vorschlag der nationalen Mitglieder der Gruppe A gewabhlt;

10



CEN/CENELEC-Geschéftsordnung Teil 1:2018

e vier Funktionstrager werden auf Vorschlag der nationalen Mitglieder der Gruppe B gewahlt;
e vier Funktionstrager werden auf Vorschlag der nationalen Mitglieder der Gruppe C gewabhlt;
Sollten die nationalen Mitglieder einer Gruppe nicht in der Lage sein, Vorschlage fur die Besetzung eines
vakanten Sitzes eines dieser Gruppe zugeordneten ordentlichen Mitglieds des Verwaltungsrates zu
unterbreiten, wird der vakante Sitz de jure von einem nicht gewahlten Kandidaten aus einer der anderen beiden

Gruppen besetzt, der beim Abstimmungsverfahren auf der Sitzung der Generalversammlung, auf der der
vakante Sitz besetzt werden sollte, die meisten Stimmen erhielt.

4.4 Konsultationsausschisse des Verwaltungsrates
Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 21 der CEN-Satzung

Der Verwaltungsrat kann beschlie3en, Konsultationsausschiisse und andere beratende Gruppen in Bereichen
einzurichten, in denen Unterstiitzung durch Fachleute erforderlich ist, z. B. in Finanz- und Strategiefragen.

Den Konsultationsausschissen von CEN steht normalerweise ein Vizeprasident vor (siehe auch Abschnitte
5.2.1 und 5.2.2). Konsultationsausschiisse von CEN setzen sich zusammen aus Vertretern der nationalen
Mitglieder.

Die Aufgabenbereiche der Konsultationsausschiisse des Verwaltungsrates, die sich mit Strategie und
internationalen Beziehungen (CACC POL) und mit der Finanzierung von CEN (CACC FIN) beschéaftigen, sind
der vorliegenden Geschéaftsordnung angefiigt (Anhange 2 und 3).

Falls erforderlich, kann der Vorsitzende Partnerorganisationen und interessierte Kreise von CEN als Beobachter
zu Sitzungen der Konsultationsausschiisse einladen.

Den Vorsitz von beratenden Gruppen hat normalerweise ein vom Verwaltungsrat vorgeschlagener und

ernannter Vorsitzender. Die Anzahl der Mitglieder kann je nach Thema und Aufgabenbereich der beratenden
Gruppe variieren.

5. CEN-Funktionstrager

5.1 Prasident

Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 20 der CEN-Satzung

Der Prasident fiihrt die CEN-Mitgliedschaft auf effektive Weise. Er ist eine Fiihrungskraft aus der Industrie, der
Wirtschaft oder Wissenschaft oder CEO/Generaldirektor/Geschéaftsfiihrer oder leitender Angestellter in

vergleichbarer Position.

Der Prasident wird von einem nationalen CEN-Mitglied vorgeschlagen und von der Generalversammlung unter
Berlicksichtigung der folgenden Kriterien gewahlt;

a) Erfahrung:
- Fdhrungskraft aus der Industrie, der Wirtschaft oder Wissenschaft;

- weitreichende Erfahrungen auf europaischer und internationaler Ebene; hoher Bekanntheitsgrad und
gute Kontakte;

- weitreichende Erfahrungen in Fuhrungspositionen auf hochster Ebene, z. B. Aufsichtsratsvorsitzender
oder vergleichbare Positionen;

- weitreichende internationale Erfahrungen.

11
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b)

Anforderungsprofil:

visionar, charismatisch, Konsens férdernd;

Hochschulabschluss;

hohe Kommunikationskompetenz;

vorzugsweise mehrsprachig, flieend Englisch.
Ressourcen

- finanzielle Unterstiitzung durch das nationale CEN-Mitglied, das ihn vorgeschlagen hat.

Der CEN-Prasident inter alia:

vertritt auf effektive Weise die Ubergeordneten strategischen Angelegenheiten gegentber den
Leitungsgremien und fihrt die CEN-Funktionstrager;

fuhrt den Vorsitz in der Generalversammlung und in anderen Sitzungen, an denen alle Mitglieder
teilnehmen;

fuhrt den Vorsitz in den Sitzungen des CEN-Verwaltungsrates, legt zusammen mit dem Generaldirektor
den Sitzungsplan und die Tagesordnung fest. Er ist verantwortlich fir das wirksame Funktionieren des
Verwaltungsrates;

fuhrt den Vorsitz des Prasidialkomitees im Rotationsverfahren;

fuhrt den Vorsitz der Préasidialkoordinierungsgruppe von CEN;

berat sich mit den Vizepréasidenten und dem Generaldirektor und fordert die offene Kommunikation, den
konstruktiven Dialog und effiziente Entscheidungsprozesse;

leitet spezielle Aufgaben/Projekte gemafl dem Mandat der Generalversammlung;

fordert die effiziente Zusammenarbeit zwischen den Leitungsgremien von CEN, ihren Arbeitsgruppen und
anderen Gremien des Vereins;

arbeitet mit dem Gewabhlten Prasidenten zusammen, um den Wissenstransfer bei relevanten Fragen und
den reibungslosen Ubergang im Amt des Préasidenten sicherzustellen. Dazu gehdort ebenfalls, dass der
Gewahlte Prasident beauftragt wird, CEN durch Delegation oder anstelle des Présidenten zu vertreten;

ermoglicht und fordert die effiziente Kommunikation zwischen CEN, den nationalen CEN-Mitgliedern und
den interessierten Kreisen;

vertritt den Verein bei externen Organisationen und férdert die Interessen von CEN;
stimmt sich eng mit dem Generaldirektor ab und berat ihn bei Bedarf in Fihrungs- und Verwaltungsfragen;

sorgt fur die verantwortungsvolle Vereinsfihrung und stellt sicher, dass die CEN-Aktivitdten der Satzung
und den Zielen des Vereins entsprechen;

unterhalt engen Kontakt zum Generaldirektor und verfolgt in allen seinen Handlungen die Interessen von
CEN.

Der CEN-Prasident (und Gewahlte Prasident) muss in der Lage sein, jahrlich an mehreren Sitzungen, wovon
die meisten in Brussel abgehalten werden, teilzunehmen.

12
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5.2 Vizeprasidenten
Diese Bestimmung bezieht sich auf Artikel 21 der CEN-Satzung

CEN-Vizeprasidenten sind Fuhrungskrafte aus der Industrie, der Wirtschaft oder Wissenschaft oder
CEO/Generaldirektor/Geschaftsfiihrer oder leitender Angestellter eines nationalen CEN-Mitglieds.

Sie werden von einem nationalen CEN-Mitglied vorgeschlagen und von der Generalversammlung nach
folgenden Kriterien gewahilt:

a) Erfahrung:

- Grundkenntnisse der CEN-Arbeit, einschlieRlich einschlagiger Erfahrungen auf den Gebieten
technisches Management, Geschéftspolitik oder Finanzen;

- weitreichende internationale Erfahrungen.

b) Anforderungsprofil:

Hochschulabschluss;

hohe Kommunikationskompetenz;

visionar, charismatisch, Konsens fordernd;

vorzugsweise mehrsprachig, flieRend Englisch.

c) Ressourcen
- Finanzielle Unterstiitzung durch das nationale CEN-Mitglied, das ihn vorgeschlagen hat.

5.3  Vizeprasident Geschéaftspolitik

Der Vizeprasident Geschaftspolitik inter alia:

e fihrt den Konsultationsausschuss des Verwaltungsrates, der sich mit Angelegenheiten der CEN-
Geschaftspolitik befasst, einschlielich der internationalen Beziehungen (CACC POL), und legt den
zustandigen Leitungsgremien die strategischen und geschéftspolitischen Angelegenheiten auf effektive

Weise dar;

e fihrt den Vorsitz der Sitzungen des Konsultationsausschusses des Verwaltungsrates, der sich mit
Geschéftspolitik und internationalen Beziehungen befasst und

o stellt sicher, dass dieser effizient arbeitet;
o fordert den konstruktiven Dialog und effiziente Beschlussfassungsprozesse;

o sichert dem Konsultationsausschuss Zugang zu Informationen zur Uberpriifung der von CEN
erbrachten Leistung fur die Bereiche, fur die er eine Uberwachungsfunktion ausubt;

e unterstitzt die Umsetzung der CEN-Strategie unter Beriicksichtigung der geschaftspolitischen Aspekte,
und koordiniert die regelmaRige Uberprifung und Einbindung der geschéftspolitischen Aspekte der
Strategie;

e stellt sicher, dass der Konsultationsausschuss Geschaftspolitik die regelmaRige Uberpriifung und
Aktualisierung der CEN-Strategie durchfihrt;

13



CEN/CENELEC-Geschéftsordnung Teil 1:2018

stellt eine wirksame Kommunikation zu Fragen der Geschaftspolitik und der internationalen Beziehungen
zwischen CCMC und CEN-Mitgliedern sowie wichtigen interessierten Kreisen von CEN sicher;

fuhrt den Vorsitz oder beteiligt sich an der Arbeit spezieller von der Generalversammlung eingesetzten
oder vom Verwaltungsrat gelenkten Arbeitsgruppen;

beteiligt sich als CEN-Funktionstrager aktiv an der Arbeit des Prasidialkomitees und anderer wichtiger
CEN-Leitungsgremien und koordiniert die Arbeit von CACC POL und seiner Keymark Taskforce (KTF) mit
der Arbeit dieser Gremien;

kooperiert als CEN-Funktionstrager mit den anderen Funktionstragern zum Wohle von CEN und verfolgt
in allen seinen Handlungen die Interessen von CEN;

unterhalt enge Kontakte zum Generaldirektor und dem Direktor Aul3enbeziehungen.

Der CEN-Vizeprasident Geschaftspolitik muss in der Lage sein, jahrlich an mehreren Sitzungen, wovon die
meisten in Brissel abgehalten werden, teilzunehmen.

54

Vizeprasident Finanzen

Der Vizeprasident Finanzen inter alia:

14

fuhrt den Konsultationsausschuss des Verwaltungsrates, der sich mit den Finanzen von CEN befasst
(CACC FIN) und legt den zusténdigen Aufsichtsgremien die finanztechnischen Belange auf effektive Weise
dar;

unterstutzt die Umsetzung der CEN-Strategie unter Berlcksichtigung der finanziellen Aspekte, und
koordiniert die regelmafige Uberprifung und Einbindung der finanziellen Aspekte der Strategie;

fuhrt den Vorsitz der Sitzungen des Konsultationsausschusses des Verwaltungsrates, der sich mit
Finanzen befasst und

o stellt sicher, dass dieser effizient arbeitet;

o férdert den konstruktiven Dialog und effiziente Beschlussfassungsprozesse;

o sichert dem Konsultationsauschuss, der sich mit Finanzen befasst, Zugang zu Informationen zur
Uberprufung der von CEN erbrachten Leistung fur die Bereiche, fiir die er eine Uberwachungsfunktion

ausubt;

stellt sicher, dass der Konsultationsauschuss, der sich mit Finanzen befasst, die regelmaRige Uberpriifung
und Aktualisierung der CEN-Strategie durchfuhrt;

stellt eine wirksame Kommunikation zu Fragen der Finanzen zwischen CCMC und CEN-Mitgliedern sowie
den wichtigsten interessierten Kreisen von CEN sicher;

fuhrt den Vorsitz oder beteiligt sich an der Arbeit spezieller von der Generalversammlung eingesetzten
oder vom Verwaltungsrat gelenkten Arbeitsgruppen oder Projektgruppen;

arbeitet als CEN-Funktionstrdger eng mit anderen Funktionstragern zusammen, insbesondere mit
CENELEC in Finanzangelegenheiten, die sich auf die Effizienz und Arbeitsweise des CCMC auswirken;

beteiligt sich als CEN-Funktionstrager aktiv an der Arbeit des Présidialkomitees und anderer fir CEN
wichtigen Leitungsgremien, und koordiniert die Arbeit von CACC FIN mit der Arbeit dieser Gremien;

kooperiert als CEN-Funktionstrager mit den anderen Funktionstrdgern zum Wohle von CEN und verfolgt
in allen seinen Handlungen die Interessen von CEN;
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e unterhalt enge Kontakte zum Generaldirektor und dem Direktor Finanzen.

Der CEN-Vizeprasident Finanzen muss in der Lage sein, jahrlich an mehreren Sitzungen, wovon die meisten
in Briissel abgehalten werden, teilzunehmen.

5.5  Vizeprasident Technik
Der Vizeprasident Technik inter alia:

e fihrt den Vorsitz des Technischen Lenkungsausschusses (BT) und legt den anderen zustandigen
Leitungsgremien die technischen Angelegenheiten auf effektive Weise dar;

e unterstitzt die Umsetzung der CEN-Strategie unter Beriicksichtigung der technischen Aspekte, und
koordiniert die regelmaRige Uberpriifung und Einbindung der technischen Aspekte der Strategie;

e leitet die Planung der Arbeit des BT sowie der CEN-Strategie und erstattet dem Verwaltungsrat und der
Generalversammlung Bericht Gber die Umsetzung der Planung;

e fihrt den Vorsitz der Sitzungen des Lenkungsausschusses;
o stellt sicher, dass dieser effizient arbeitet;
o fordert den konstruktiven Dialog und effiziente Beschlussfassungsprozesse;

o sichert dem BT Zugang zu Informationen zur Uberpriifung der von CEN erbrachten Leistung fur die
Bereiche, fur die er eine Uberwachungsfunktion austibt;

e  erstattet Bericht Uber Fortschritte und Ergebnisse der technischen Arbeit,

o stellt die effiziente Kommunikation zu technischen Fragen zwischen CCMC und den CEN-Mitgliedern
sowie wichtigen interessierten Kreisen von CEN sicher;

o fUhrt den Vorsitz oder beteiligt sich an der Arbeit spezieller vom Prasidialkomitee, dem Verwaltungsrat und
der Generalversammlung eingesetzten Arbeitsgruppen, die von diesen Leitungsgremien gefihrt werden;

e unterstitzt und beteiligt sich aktiv als CEN-Funktionstrdger an der Arbeit des Prasidialkomitees und
koordiniert die Arbeit des BT mit der der anderen CEN-Leitungsgremien;

e  kooperiert als CEN-Funktionstrager mit den anderen Funktionstragern zum Wohle von CEN;
e  kooperiert als CEN-Funktionstrager insbesondere in technischen Fragen mit ETSI und CENELEC;
e unterhélt enge Kontakte zum Generaldirektor, Direktor Normung und Direktor Innovation.

Der CEN-Vizepréasident Technik muss in der Lage sein, jahrlich an mehreren Sitzungen, wovon die meisten in
Brussel abgehalten werden, teilzunehmen.

6. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

6.1 Partnerschaften mit europadischen Organisationen

CEN baut Partnerschaften mit européischen Organisationen, Vereinen und anderen anerkannten interessierten
Kreisen auf, die Interesse an der Europaischen Normung haben und bereit sind, Wissen und aktive Beitrage in

Form von Anregungen und Vorschlagen in die Leitungsgremien und Technischen Gremien von CEN
einzubringen.
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Die Generalversammlung muss Uber die Grundsatze und Leitlinien, die den Rahmen dieser Partnerschaften
bilden, beschlie3en.

6.2 Gemeinsame Partnerschaft mit ETSI und CENELEC

CEN koordiniert und kooperiert mit CENELEC und ETSI sowohl in strategischen Fragen als auch im
eigentlichen Normungsprozess hinsichtlich neuer Technologien, Normungsarbeit im Rahmen von Mandaten
und Bereichen von gemeinsamem Interesse.

Die Gemeinsame CEN-CENELEC-ETSI-Prasidentengruppe leitet die Ubergreifende Zusammenarbeit zwischen
den drei Europaischen Normungsorganisationen auf der Grundlage einer speziellen Vereinbarung und der im
Teil 2 der Geschéftsordnung festgelegten Regeln.

6.3 Partnerschaft mit der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO)
Zur Unterstitzung der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) haben CEN und ISO eine enge
Zusammenarbeit bei der Erarbeitung und Ubernahme von Internationalen Normen vereinbart. Die Einzelheiten

dieser als "Wiener Vereinbarung" bekannten Ubereinkunft sind in den CEN-Richtlinien fir die Umsetzung der
Wiener Vereinbarung festgelegt.
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Anhang 1

Verfahren zur Ermittlung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Fur die Ermittlung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates werden die nationalen Mitglieder auf der
Grundlage der folgenden gewichteten Kriterien entsprechend ihrem finanziellen und fachlichen Beitrag zum
Verein drei Gruppen (A, B und C) zugeordnet:

Finanzierungskriterien:

e Der prozentuale Anteil der vom jeweiligen nationalen Mitglied gezahlten jahrlichen Mitgliedsbeitrdge an
der Gesamtsumme aller von den nationalen Mitgliedern gezahlten Jahresbeitrage;

e Der einzelne Prozentsatz wird dann mit 50 % gewichtet.
Fachliche Kriterien:

e Der prozentuale Anteil der vom jeweiligen nationalen Mitglied geflihrten Sekretariate der Technischen
Komitees an der Gesamtzahl aller von nationalen Mitgliedern gefiihrten Technischen Komitees;

e Der einzelne Prozentsatz wird dann mit 50 % gewichtet.

In der folgenden Tabelle wird das Berechnungsverfahren zusammengefasst:

|gemér3 Berechnungstabelle fur Mitgliedsbeitrage im CEN-CLC I

Nationale . .
Normungs- | Finanz- | Finanzbeitrag |Anzahl TC- Beitrag T.C_ Finanzbeitrag Beitrag T.C_ Gesamt-
rganisation | einheit @ 100%  |Sekretariate Sekretariate @ 50% Sekretariate beitrag Gruppe
09 @ 100% @ 50%
(NSB)
1 1R=m/3 4 (6)=(4)/ (5] (7) = (3) * 50% |(8) = (6) * 50%| = (7) + (8)
XXX entweder A
YYY oder B
277 oder C
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 (©)
Gruppe A

Umfasst die 4 nationalen Mitglieder mit dem héchsten fachlichen und finanziellen Gesamtbeitrag.

Gruppe B

Umfasst die nachfolgenden 10 nationalen Mitglieder, mit einem fachlichen und finanziellen Gesamtbeitrag
in der Rangordnung 5 bis 14.

Gruppe C

Umfasst alle anderen nationalen Mitglieder.
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Grundlage: Gruppe Max. Anzahl Sitze im
Gesamtbeitrag in % Verwaltungsrat je Gruppe
1bis 4 Gruppe A 4
5 bis 14 Gruppe B 4
15 und mehr Gruppe C 4
insgesamt = 12

Erhéht ein nationales CEN-Mitglied seinen fachlichen oder finanziellen Beitrag, sodass es eine hdhere
Rangposition erreicht als das letztplatzierte Mitglied der nachsthéheren Gruppe (d. h. von Gruppe C in
Gruppe B, oder von Gruppe B in Gruppe A), wird das letzte nationale Mitglied aus der nachsthdheren Gruppe
automatisch eine Gruppe herabgestuft.

Analog hierzu fihrt eine Reduzierung des fachlichen oder finanziellen Beitrags eines nationalen CEN-Mitglieds
zur Herabstufung in der Rangfolge und kann zur Einordnung in die nachstniedrigere Gruppe fiihren (d. h. von
Gruppe A in Gruppe B oder von Gruppe B in Gruppe C), wobei in diesem Fall das hdchstplatzierte Mitglied
dieser niedrigeren Gruppe in die nachsthdhere Gruppe aufsteigt.
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Anhang 2
Konsultationsausschuss Geschéftspolitik des Verwaltungsrates —
CEN/CACC POL

Aufgabenbereich

1 Rolle und Definition

Der Konsultationsausschuss Geschaftspolitik des Verwaltungsrates (CACC POL) erstattet dem CEN-
Verwaltungsrat Bericht.

CACC POL bereitet Themen zur Beratung und zur Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat vor und
Uberwacht die Umsetzung der Beschliisse des Verwaltungsrates in Bezug auf die CEN-Geschéftspolitik im
Allgemeinen. Im Kontext der Au3enbeziehungen ergénzen die Tatigkeiten des Ausschusses die Arbeit der

Gemeinsamen Préasidentengruppe (JPG) der Europaischen Normungsorganisationen fir Auf3enbeziehungen,
wobei er sich mit sektorspezifischen Themen, die allein CEN betreffen, befasst.

2 Verantwortlichkeiten

Dem Verwaltungsrat werden von CACC POL Beschlussempfehlungen insbesondere zu folgenden Themen
ausgesprochen:

e FolgemalBnahmen zur Umsetzung der CEN-Strategie;

e  Entwicklung der CEN-Mitgliedschaft;

e  Mitwirkung von CEN bei Aufbau und Erweiterung der EU und des Européaischen Wirtschaftsraums, sowie
bei CEN-spezifischen Themen, die die Schnittstelle zwischen CEN und den nationalen
Normungsorganisationen von Drittlandern/-regionen (z. B. Angliederung) betreffen;

e Fragen, die sich aus der Schnittstelle und Zusammenarbeit mit ISO ergeben;

e  Abstimmung der Vorschldage an PC und JPG;

e Beziehungen zu européaischen Institutionen und Regulierungsbehérden,

. Geschéftspolitik hinsichtlich Konformitatsbewertung,

o Zertifizierung durch die Keymark Taskforce (KTF),

e weitere vom Verwaltungsrat beschlossene Aufgaben.

3 Arbeitsmethode

Sitzungen von CACC POL finden mindestens zweimal jahrlich statt. Falls erforderlich, kann der Vorsitzende
zuséatzliche Sitzungen einberufen.

Sitzungen werden, soweit erforderlich, einberufen, jedoch setzt CACC POL zunehmend elektronische
Werkzeuge ein, um die Transparenz seiner Arbeitsablaufe sicherzustellen.
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4 Zusammensetzung
e Vorsitzender: Vizeprasident Geschéftspolitik
e Mitglieder: Bis zu 9 Mitglieder (einschlieflich Vizeprasident Geschaftspolitik)
e  Sekretariat CCMC (Direktor AuRenbeziehungen)
e  Standige Teilnehmer:
0 CEN-CENELEC-Generaldirektor;
0 CENELEC-Vizeprasident Geschaftspolitik
0 Beobachter: Partnerorganisationen (sieche CEN-CENELEC-Leitfaden 25)

Der Convenor der Keymark Taskforce (KTF) erstattet CEN/CACC POL jahrlich Bericht Uber die erzielten
Ergebnisse der Keymark.

Der Vizeprasident Geschéftspolitik kann ad-hoc Fachleute/Experten oder sonstige Einzelpersonen zur
Teilnahme an Diskussionen zu spezifischen Themen einladen.

5 Ernennung

Vizeprasident Geschéftspolitik (Vorsitzender)

Der Vizeprasident Geschaftspolitik wird von den nationalen CEN-Mitgliedern vorgeschlagen und von der CEN-
Generalversammlung gemaf Artikel 21 der CEN-Satzung sowie der CEN-Geschéftsordnung, Abschnitt 6 und
insbesondere Abschnitt 6.2.1, ernannt.

Mitglieder von CACC POL

Die nationalen Normungsorganisationen (NSBs) und Partner ernennen die Mitglieder von CACC POL, maximal
ein Vertreter je NSB und Partner.

Die ernannten Mitglieder sind in der Lage, aktive Beitrage in die geschéaftspolitischen Diskussionen einzubringen
und verfugen lUber Erfahrungen auf dem Gebiet der Aul3enbeziehungen.

Die Mitglieder widmen diesen Verantwortlichkeiten angemessene Aufmerksamkeit und werden dazu ermutigt,

regelméaRig an den Sitzungen teilzunehmen. Die Nicht-Teilnahme an zwei aufeinander folgenden Sitzungen
kann zum Verlust der CACC-POL-Mitgliedschaft fihren.

6 Amtszeit

Vizeprasident Geschaftspolitik (Vorsitzender)

Die zweijahrige Amtszeit des Vorsitzenden beginnt am 1. Januar des auf seine Wahl als Vizeprasident
Geschéftspolitik folgenden Jahres.

Vor Ablauf der Amtszeit kann das Zweijahresmandat durch den Beschluss der CEN-Generalversammlung um
weitere zwei Jahre verlangert werden.

Nach Ablauf des Mandats als Vizeprasident Geschaftspolitik darf dieser nicht fiir die unmittelbar darauf folgende

Amtszeit als Mitglied von CACC POL ernannt werden, es sei denn, die Ernennung erfolgt mit ausdriicklicher
Zustimmung der CEN-Generalversammlung.

20



CEN/CENELEC-Geschéftsordnung Teil 1:2018

Mitglieder von CACC POL

Die Ernennung der Mitglieder von CACC POL wird jeweils nach Ablauf von drei Jahren bestatigt.

Uber die Zusammensetzung von CACC POL wird die CEN-Generalversammlung jahrlich informiert.
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Anhang 3
Konsultationsausschuss Finanzen des Verwaltungsrates —
CEN/CACC FIN

Aufgabenbereich

1 Rolle und Definition

Der Konsultationsausschuss Finanzen des Verwaltungsrates (CACC FIN) erstattet dem CEN-Verwaltungsrat
Bericht.

CACC FIN bereitet Themen zur Beratung und zur Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat vor und
Uberwacht die Umsetzung der Beschlisse des Verwaltungsrates in Bezug auf sdmtliche finanztechnische
Fragen.

2 Verantwortlichkeiten

Dem Verwaltungsrat werden von CACC FIN Beschlussempfehlungen insbesondere zu folgenden Themen
ausgesprochen:

e  Uberwachung des jeweiligen Finanzhaushalts von CCMC und CEN;
e  Uberwachung der finanziellen Kennzahlen des CCMC sowie der CEN-Betriebskonten;

e  Uberwachung und Beratung in Bezug auf finanztechnische Fragen sowie auf die Geschéftsbeziehungen
zwischen dem CCMC, den nationalen Normungsorganisationen und der EU/EFTA,;

e weitere vom Verwaltungsrat beschlossene finanzielle Aufgaben oder Projekte.

3 Arbeitsmethode

Die Sitzungen von CACC FIN finden mindestens zweimal jahrlich statt. (Im 1. Quartal erfolgt hauptsachlich die
Uberprufung der Geschéftsergebnisse des Vorjahreszeitraums und im 4. Quartal die Verabschiedung des

Haushaltsplans fur das kommende Jahr.)

Ferner findet im 2. Quartal eine Webkonferenz von CACC FIN statt, um den vorlaufigen Haushaltsplan des
CCMC fir das folgende Jahr zu tberprifen.

Falls erforderlich, kann der Vorsitzende zuséatzliche Sitzungen einberufen.
4 Zusammensetzung
e Vorsitzender: Vizeprasident Finanzen
e Mitglieder: Bis zu 9 Mitglieder (einschlie3lich Vizeprasident Finanzen)
e  Sekretariat CCMC (Direktor Finanzen)
e  Standige Teilnehmer:

0 CEN-CENELEC-Generaldirektor;

0 CENELEC-Vizeprasident Finanzen
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Der Vizeprasident Finanzen kann, falls erforderlich, ad-hoc Fachleute/Experten oder sonstige Einzelpersonen
zur Teilnahme an den Diskussionen zu spezifischen Themen einzuladen.

Bei Themen, die nationale Normungsorganisationen, die nicht im CACC FIN vertreten sind, unmittelbar
betreffen, kann der Vorsitzende diese ebenfalls zur Sitzung einzuladen.

5 Ernennung

Vizeprasident Finanzen

Der Vizeprasident Finanzen wird von den nationalen CEN-Mitgliedern vorgeschlagen und durch die CEN-
Generalversammlung gemaf Artikel 21 der CEN-Satzung sowie der CEN-Geschéftsordnung, Abschnitt 6 und
insbesondere Abschnitt 6.2.2, ernannt.

Mitglieder von CACC FIN

Die Kandidaten firr die CACC FIN-Mitgliedschaft werden von den CEN-Mitgliedern vorgeschlagen und fiir eine
Amtszeit von zwei Jahren von der CEN-Generalversammlung ernannt.

Geeignete Kandidaten missen folgendem Anforderungsprofil genligen:
e Die Kandidaten haben eine leitende Funktion in ihrer Organisation;

e bei der Wahrnehmung ihrer Rolle und Verantwortlichkeiten im Tagesgeschéft ihrer Organisation verfiigen
die Kandidaten Uber angemessenes Einflusspotential und entsprechende Entscheidungsbefugnisse;

e die Kandidaten verfiigen Uber ausreichende Finanzkenntnisse und einen entsprechenden beruflichen
Werdegang, um finanztechnische Entscheidungsprozesse zu férdern und andere CEN-Leitungsgremien
in ihrer Arbeit zu unterstitzen;

e mit ihren Empfehlungen und Entscheidungen handeln die Kandidaten zum Nutzen der europdischen
Interessen und unterstitzen den Verein;

e die Kandidaten kénnen, aber missen nicht Mitglied des CEN-Verwaltungsrates sein.

Sollten mehr als 8 Kandidaten vorgeschlagen werden, bemuht sich der Vizeprasident unter Berlicksichtigung
der vorgenannten Kriterien, einen Konsens herbeizufiihren, bevor er der CEN-Generalversammlung eine Liste
von 8 CACC FIN-Mitgliedern zur Entscheidung vorlegt.

Die Mitglieder von CACC FIN sollten eine regelméaRige Teilnahme an den Sitzungen von CACC FIN
sicherstellen. Die Nicht-Teilnahme kann zum Verlust der Mitgliedschaft fiihren.

Sollte ein Mitglied aus Grinden, die es selbst nicht zu verantworten hat, gezwungen sein, vor Ablauf seiner
zweijahrigen Amtszeit zurtickzutreten, wird das CEN-Mitglied, dem das Mitglied von CACC FIN angehdért, vom
CCMC aufgefordert, einen Nachfolger vorzuschlagen, der das Mandat des Vorgangers ibernehmen und somit
die Amtszeit vollenden kann. Der vorgeschlagene Kandidat muss dem vorgenannten Anforderungsprofil
entsprechen.

Sollte das CEN-Mitglied darauf verzichten, einen Nachfolger vorzuschlagen, fordert das CCMC diejenigen CEN-
Mitglieder, die nicht bereits durch ein Mitglied im CACC FIN vertreten sind, auf, einen Kandidaten, der die
entsprechenden Kriterien erflllt, vorzuschlagen. Unmittelbar nach Beschluss der CEN-Generalversammiung
Ubernimmt das neu ernannte Mitglied von CACC FIN das Mandat seines Vorgangers, um die Amtszeit zu
vollenden.
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6 Amtszeit

Vizeprasident Finanzen (Vorsitzender)

Die zweijahrige Amtszeit des Vorsitzenden beginnt am 1. Januar des auf seine Wahl als Vizeprasident Finanzen
folgenden Jahres.

Vor Ablauf der Amtszeit kann das Zweijahresmandat durch Beschluss der CEN-Generalversammlung um
weitere zwei Jahre verlangert werden.

Nach Ablauf des Mandats als Vizeprasident Finanzen darf dieser nicht fur die unmittelbar darauf folgende
Amtszeit als Mitglied von CACC FIN ernannt werden, es sei denn, die Ernennung erfolgt mit ausdricklicher
Zustimmung der CEN-Generalversammlung.

Mitglieder von CACC FIN

Die Mitglieder von CACC FIN werden fiir die Dauer von zwei Jahren ernannt, wobei die Amtszeit am 1. Januar
des folgenden Jahres beginnt. Die Verlangerung des jeweiligen Zweijahresmandats ist durch Beschluss der
CEN-Generalversammlung vor Ablauf der zweijahrigen Amtszeit méglich.
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1B: CENELEC

1. Aufgabenbereich von CENELEC

CENELEC ist die Europaische Normungsorganisation im Bereich der Elektrotechnik und verwandter
Technologien, die unter Beteiligung aller interessierten Kreise die elektrotechnische Normung férdert und
organisiert.

Der Zweck von CENELEC (siehe Artikel 3 der CENELEC-Satzung) kann insbesondere durch die folgenden
MaRnahmen erfillt werden:

e Harmonisierung der von den CENELEC-Mitgliedern veréffentlichten nationalen Normen;

e  Priorisierung und Forderung der Entwicklung von Normen innerhalb der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) sowie die Ubernahme von IEC-Normen;

e Erarbeitung von eigenen Europédischen Normen (EN) nur dann, wenn nachweislicher Bedarf in Europa
besteht, der nicht zufriedenstellend von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
abgedeckt werden kann;

e  Unterstutzung der weltweiten Normung und Forderung der européischen Beteiligung an der Arbeit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC);

e  Schnittstelle zu européischen Industrieverbanden, Institutionen der Europaischen Union und zur
Européischen Freihandelszone (EFTA);

e  Zusammenarbeit mit dem Européischen Komitee fir Normung (CEN) und dem Europdischen Institut fur
Telekommunikation (ETSI), gegebenenfalls in Ubereinstimmung mit den IEC-Aktivitaten.

2. CENELEC-Organisation
CENELEC besteht aus
e seinen Mitgliedern;
e  seinem Prasidium, d. h.:
o dem Préasidenten;
0 drei Vizeprasidenten;
o dem Gewéhlten Prasidenten;
e seinen Organen gemal Art. 5 der CENELEC-Satzung, d. h.:
o0 der Generalversammlung;
0 dem Verwaltungsrat;
0 dem Prasidialkomitee;
0 dem Generaldirektor;

0 einem oder mehreren Rechnungsprufern;
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e dem CEN-CENELEC-Managementzentrum;

e dem Technischen Lenkungsausschuss (BT), der durch die CENELEC-Generalversammlung beauftragt ist,
die technische Normung zu leiten (siehe Teil 2 der Geschéftsordnung).

Des Weiteren,

e kann die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat beratende Gremien einrichten;

e kann der Prasident beratende Gremien zum Informationsaustausch mit CENELEC-Mitgliedern einrichten.

3. Generalversammlung (AG)

Die Generalversammlung (AG) ist das CENELEC-Organ mit der obersten Entscheidungsbefugnis, in dem alle
Angelegenheiten beschlossen werden, die die Satzung und die allgemeine geschaftspolitische Ausrichtung des
Vereins betreffen. Die ordentlichen Sitzungen finden jahrlich im ersten Halbjahr des jeweiligen Jahres statt.
Teilnehmen sollten Delegationen jedes CENELEC-Mitglieds, die aus bis zu fiinf Vertretern bestehen und durch
einen Delegationsleiter angefiihrt werden. (Siehe auch Artikel 12 und 13 der CENELEC-Satzung.) Das Mitglied,
das als Gastgeber fur die CENELEC-Generalversammlung, andere CENELEC-Jahrestagungen oder
technische oder nicht technische Sitzungen fungiert, sollte verstarkt darauf achten, etwaige Hemmnisse fir die
Teilnahme von Vertretern anderer Mitglieder zu vermeiden.

Damit das betreffende Leitungsgremium oder Technische Gremium diesbeztglich eine fundierte Entscheidung
treffen kann, wird der Gastgeber gegebenenfalls gebeten, alle erforderlichen Informationen bezuglich
Visabestimmungen und Visabeantragungen, die Teilnehmer aus anderen CENELEC-Mitgliedslandern
bendétigen kdnnen, zu liefern.

4. Verwaltungsrat und seine beratenden Gremien
4.1  Verwaltungsrat (CA)

Der Verwaltungsrat (CA) fuhrt und verwaltet die Geschéafte des Vereins. Darliber hinaus erarbeitet er die
Tagesordnungen fir die Generalversammlung unter Einbeziehung von Empfehlungsvorschlagen und stellt die
anschlieBende korrekte Ausfihrung der von der Generalversammlung gefassten Beschlisse sicher. (Siehe
auch Artikel 14, 15 und 16 der CENELEC-Satzung.)

Der Verwaltungsrat besteht ex officio aus dem CENELEC-Prasidium (d.h. dem Prasidenten, drei
Vizeprasidenten — darunter ein Vizeprasident Finanzen, ein Vizeprasident Geschaftspolitik sowie ein
Vizeprasident Technik — und dem Gewahlten Prasidenten) und bis zu neun Mitgliedern des Verwaltungsrates.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt.

Fur die Ermittlung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates werden die nationalen Komitees vier Gruppen
(A, B, C und D) zugeordnet. Das Verfahren zur Ermittlung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates und
die Eingruppierung der Mitglieder ist dem Anhang 1 der vorliegenden Geschéaftsordnung zu entnehmen.

Der Status eines Prasidiumsmitglieds ist in erster Linie zu Vertretungszwecken erforderlich, d. h. damit der
Prasident CENELEC vertreten kann und die Vizeprasidenten und der Gewéhlte Préasident CENELEC durch
Delegation oder anstelle des Prasidenten vertreten kénnen. Die Ubrigen Mitglieder des Verwaltungsrates
mussen sich an den wichtigen Aufgaben, die dem Verwaltungsrat Ubertragen sind, beteiligen und zu deren
Erflllung beitragen. Alle Mitglieder missen nationale Standpunkte auf3en vor lassen.

Ublicherweise tritt der Verwaltungsrat dreimal jahrlich zusammen, dabei einmal in Verbindung mit der
Generalversammlung. Diese Sitzungen werden vom Prasidenten einberufen. Der Einladung, die mindestens
einen Monat vor dem festgelegten Sitzungstermin versandt wird, liegt die jeweilige vom Prasidenten
beschlossene Tagesordnung bei.
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4.2 Beratende Gremien des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat darf beratende Gremien oder Gruppen in Bereichen bilden, in denen Unterstiitzung durch
Fachleute erforderlich ist, zum Beispiel in Finanzfragen oder sonstigen strategischen Angelegenheiten.

Dem beratenden Gremium bzw. der beratenden Gruppe steht der Prasident, der Gewahlte Prasident oder ein
Vizepréasident vor. Die Mitglieder sind Vertreter der nationalen elektrotechnischen Komitees und zuweilen
Kooperationspartner. Sie werden durch eine offene Umfrage rekrutiert. Die Anzahl der Mitglieder kann je nach
Thema und Aufgabenbereich der beratenden Gruppe variieren.

5. Beratendes Gremium des Prasidenten — Sitzung der Delegationsleiter

Der Prasident ist befugt, die Delegationsleiter der CENELEC-Mitglieder dazu einzuladen, Informationen
auszutauschen und die vereinspolitische Ausrichtung zu diskutieren.

Wenn eine derartige Konsultation der CENELEC-Mitgliedschaft in Form einer Sitzung stattfindet, ist diese fir
maximal zwei Vertreter der Fihrungsebene eines jeden nationalen Komitees von CENELEC (Président oder
Delegationsleiter und Sekretar) sowie fur die Mitglieder des Verwaltungsrates offen. Nach Ermessen des
Prasidenten konnen besondere Géste eingeladen werden. Die Aufgaben des Sekretariats werden
normalerweise durch den Generaldirektor sichergestellt.

6. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
6.1 Partnerschaften mit europdischen Organisationen

Ein CENELEC-Partner bzw. eine Liaison-Organisation ist eine unabhéngige europaische oder internationale
Organisation mit Sitz in Europa, die, mit einem ausreichenden Reprasentationsgrad innerhalb ihres jeweiligen
Kompetenzbereichs, einen Sektor oder Teilsektor im Bereich der Elektrotechnik vertritt. Entsprechend
qualifizierte Organisationen, die anerkannte interessierte Kreise aus Landern der Europaischen Union (EU)/der
Européischen Freihandelszone (EFTA) vertreten, konnen eine Partnerschaft mit CENELEC eingehen.

Die Grundsétze, denen eine CENELEC-Partnerschaft mit europaischen Organisationen unterliegt, sind im
CEN-CENELEC-Leitfaden 25, The concept of partnership with European organizations and other stakeholders*
(Das Konzept der Partnerschaft mit europaischen Organisationen und anderen interessierten Kreisen)
dargelegt.

6.2 Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)

Zur Unterstutzung der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) als der globalen Organisation fur
elektrotechnische Normung haben CENELEC und IEC vereinbart, in enger Zusammenarbeit an der Entwicklung
und Ubernahme Internationaler Normen zu arbeiten. Die Einzelheiten dieser Vereinbarung finden sich im
CENELEC-Leitfaden 13 ,|IEC/CENELEC Cooperation Agreement on common planning of new work and parallel
voting” (Vereinbarung fur die Zusammenarbeit zwischen IEC/CENELEC bei der gemeinsamen Planung neuer
Normungsvorhaben und der parallelen Abstimmung), auch bekannt als Frankfurter Abkommen.

Dariiber hinaus haben CENELEC und IEC eine Koordinierungsgruppe Management (MCG) eingesetzt, ein
Forum fur Beratungen auf hoher Ebene Uber Angelegenheiten, die beide Organisationen betreffen. Der
Aufgabenbereich der Koordinierungsgruppe Management (MCG) ist in Anhang 2 der vorliegenden
Geschéaftsordnung beschrieben.
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Anhang 1

Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Verfahren zur Ermittlung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Fur die Ermittlung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates werden die nationalen Mitglieder
entsprechend ihrem finanziellen Beitrag zum Verein vier Gruppen (A, B, C und D) zugeordnet. Der Beitrag
wird errechnet auf der Grundlage des prozentualen Anteils der vom jeweiligen nationalen Mitglied
gezahlten jahrlichen Mitgliedsbeitrdge an der Gesamtsumme aller von den nationalen Mitgliedern

gezahlten Jahresbeitrage.

In der folgenden Tabelle wird das Berechnungsverfahren zusammengefasst:

)

p L L
-é' gemaR Berechnungstabelle far
Miftgliedsbeitrage im CEN-CLC Guide 21
N::::‘iz:s Finanz- |Finanzbeitrag # Gruppe
(NC) einheit @ 100%
1y | @=M1/2)
WWW entweder A
XXX oder B
YYY oder C
2727 oder D
- 0,00%

Gruppe A: Die nationalen Mitglieder mit einem Gesamtbeitrag in der Rangordnung > 9 %;

Gruppe B: Die nationalen Mitglieder mit einem Gesamtbeitrag in der Rangordnung 2,25 % bis 9 %;

Gruppe C: Die nationalen Mitglieder mit einem Gesamtbeitrag in der Rangordnung 1 % bis 2,25 %;

Gruppe D: Die nationalen Mitglieder mit einem Gesamtbeitrag in der Rangordnung < 1 %.

Grundlage: Gruppe Max. Anzahl Sitze im
Gesamtbeitrag in % Verwaltungsrat je Gruppe
>9% Gruppe A 4
225%-9% Gruppe B 4
1%-2,25% Gruppe C 3
<1% Gruppe D 2

insgesamt =13
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Gruppe Land Mitgliedsorganisation
Frankreich AFNOR-FrSS-UTE
Deutschland DKE

Gruppe A
Italien CEl
Vereinigtes Kdnigreich BSI
Osterreich OVE
Belgien CEB-BEC
Griechenland NQIS/ELOT
Niederlande NEC
Polen PKN

Gruppe B Portugal IPQ
Rumaénien ASRO
Spanien AENOR
Schweden SEK
Schweiz Electrosuisse
Turkei TSE
Bulgarien BDS
Kroatien HZN
Tschechische Republik UNMZ
Danemark DS
Finnland SESKO

Gruppe C Ungarn MSZT
Irland NSAI
Litauen LST
Norwegen NEK
Serbien ISS
Slowakei UNMS
Zypern CYS
Estland EVS
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ISRM
Island IST

Gruppe D Lettland LVS
Luxemburg ILNAS
Malta MCCAA
Slowenien SIST
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Anhang 2
IEC-CENELEC-Koordinierungsgruppe Management (MCG)

Aufgabenbereich

Definition
Die Koordinierungsgruppe Management, nachstehend MCG genannt, dient als Forum firr Vereinbarungen auf

hoher Ebene zwischen IEC und CENELEC. Sie dient als Basis fur die Konsultation von Mitgliedern bei Fragen,
die beide Organisationen betreffen.

Zweck
MCG:

e dient der Uberwachung der Zusammenarbeit zwischen IEC und CENELEC bei gemeinsamen
Angelegenheiten in Bezug auf Technik, Werbung und weitere Themen,;

e dient der Diskussion von Fragen, die die elektrotechnische Normung betreffen;

e bildet den Mittelpunkt fiir die Ausrichtung von Konferenzen und anderen Veranstaltungen mit dem Ziel, die
elektrotechnische Normung zu férdern und unsere Arbeitsweise darzustellen.

Zusammensetzung
Vorsitzender: CENELEC- und IEC-Présidenten abwechselnd, nach dem jéahrlichen Rotationsverfahren.
Mitglieder: Bis zu sechs Vertreter je Organisation
CENELEC: Préasident
Vizeprasident Geschéaftspolitik
Vizeprasident Technik
Vizepréasident Finanzen
Generaldirektor
gegebenenfalls gewahlter Prasident
IEC: Prasident
Vizeprasidenten
Generalsekretar
stellvertretender Prasident

Sekretariat: IEC/CO

Arbeitsmethode

MCG arbeitet weitgehend auf dem Korrespondenzweg und nutzt das IEC-CENELEC-Kooperationswerkzeug.
Sitzungen von MCG finden jahrlich statt, vorzugsweise im Zusammenhang mit der IEC-Generalversammlung.

Tagesordnungen sind einen Monat vor dem Sitzungstermin verflgbar, aul3er in dringenden Fallen, die der
Zustimmung der Sitzungsteilnehmer bedurfen.
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Anhang 3
CENELEC-Arbeitsgruppe Geschaftspolitik (WG POL)

Aufgabenbereich

Rolle und Definition

Die CENELEC-Arbeitsgruppe Geschéftspolitik (CLC WG POL) erstattet dem CENELEC-Verwaltungsrat (CA)
Bericht.

CLC WG POL bereitet Vorschlage zur Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat und das Prasidialkomitee
(PC) zu geschaftspolitischen Themen im Allgemeinen vor und tiberwacht die Umsetzung dieser Beschliusse.

Verantwortlichkeiten

Dem Verwaltungsrat werden von CLC WG POL Beschlussempfehlungen insbesondere zu folgenden Themen
ausgesprochen:

- Folgemalinahmen zur Umsetzung der CENELEC-Strategie;

- Entwicklung der CENELEC-Mitgliedschaft;

- Mitwirkung von CENELEC bei Aufbau und Erweiterung der EU und des Europaischen Wirtschaftsraums,
sowie bei CENELEC-spezifischen Themen, die die Schnittstelle zwischen CENELEC und den nationalen

Normungsorganisationen von Drittlandern/-regionen (z. B. Angliederung) betreffen;

- Geschéftspolitik im Allgemeinen mit Bezug auf die Schnittstelle von CENELEC mit und die Mitwirkung in
der IEC;

- FolgemalRnahmen und Orientierungshilfe bei vom CEN-CENELEC-Managementzentrum geleiteten
technischen Hilfsprojekten auf dem Gebiet der Elektrotechnik;

- Abstimmung der Vorschlage an PC und JPG;

- Diskussion der Beziehungen zur EU und den Regulierungsbehérden im elektrotechnischen Sektor;

weitere vom Verwaltungsrat beschlossene Aufgaben.

Arbeitsmethode

Sitzungen von CLC WG POL finden mindestens zweimal jahrlich statt. Falls erforderlich, kann der Vorsitzende
zuséatzliche Sitzungen einberufen.

Sitzungen von CLC WG POL werden nach Erfordernis einberufen, jedoch setzt die Arbeitsgruppe soweit wie
maoglich elektronische Werkzeuge ein, um die Transparenz ihres Handelns sicherzustellen.

CLC-WG-POL-Sitzungen haben ein zweifaches Sitzungsformat. Die Sitzung ist in zwei Teile gegliedert: eine
geschlossene Sitzung, zu der nur die Mitglieder (nationale Komitees) zugelassen sind, und eine offene Sitzung,
an der wichtige externe Gaste (Partnerorganisationen und européische Berater) teilnehmen kdnnen. Diese
offene Plattform ermdglicht die Erfassung der Bediirfnisse und Riickmeldungen der interessierten Kreise und
stellt so die Marktrelevanz der Geschéftsaktivitaten von CENELEC sicher.

CLC WG POL kann die Einsetzung von ad-hoc-Gruppen beschlieBen, um spezifische Themen in einer kleineren
Gruppe zu diskutieren, die dann einen Vorschlagsentwurf erarbeitet, der der CLC WG POL vorgelegt wird.
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Zusammensetzung

Vorsitzender: Vizepréasident Geschéftspolitik

Mitglieder: Vertreter aller interessierten Mitglieder (nach Abschnitt4 in 1B der
Geschéaftsordnung)

Sekretariat CCMC (Direktor AuRenbeziehungen)

Standige Teilnehmer: CEN-CENELEC-Generaldirektor;

Beobachter: Partnerorganisationen (siehe CEN-CENELEC-Leitfaden 25)

Der Vorsitzende kann, falls erforderlich, ad-hoc Fachleute/Experten oder sonstige Einzelpersonen zur
Teilnahme an den Diskussionen zu spezifischen Themen einladen.

Ernennung

Vizeprasident Geschaftspolitik

Der Vizeprasident Geschaftspolitik wird dem Verwaltungsrat von den nationalen Komitees von CENELEC aus
der Mitte der Mitglieder vorgeschlagen und von der CENELEC-Generalversammlung geman Artikel 14.5 der
CENELEC-Satzung ernannt.

CLC-WG-POL Mitglieder

Die nationalen Komitees und Partner ernennen die CLC-WG-POL-Mitglieder, maximal ein Vertreter je
nationales Komitee und Partner.

Die ernannten Mitglieder sind in der Lage, aktive Beitrage in die geschéaftspolitischen Diskussionen einzubringen
und verfugen Uber Erfahrungen auf dem Gebiet der AulRenbeziehungen.

Die Mitglieder widmen diesen Verantwortlichkeiten angemessene Aufmerksamkeit und werden dazu ermutigt,

regelméaRig an den Sitzungen teilzunehmen. Die Nicht-Teilnahme an zwei aufeinander folgenden Sitzungen
kann zum Verlust der WG-POL-Mitgliedschaft fihren.

Amtszeit

Vizeprasident Geschaftspolitik (Vorsitzender)

Die zweijahrige Amtszeit des Vorsitzenden beginnt am 1. Januar des auf seine Wahl als Vizeprasident
Geschéftspolitik folgenden Jahres. Die einmalige Verlangerung des jeweiligen Zweijahresmandats ist durch
Beschluss der CENELEC-Generalversammlung mdaglich.

CLC-WG-POL-Mitglieder

Die Bestatigung der Ernennung der CLC-WG-POL-Mitglieder erfolgt im Dreijahresrhythmus.

Der CENELEC-Verwaltungsrat wird jahrlich Gber die Zusammensetzung der CLC WG POL informiert.
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Anhang 4
CENELEC-Arbeitsgruppe Finanzen (WG FINPOL)

Aufgabenbereich

Rolle und Definition

CLC WG FINPOL bereitet Vorschlage zur Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat und das
Prasidialkomitee (PC) zu allen finanztechnischen Themen vor und Uberwacht die Umsetzung dieser
Beschlisse.

Die CENELEC-Arbeitsgruppe Finanzen (CLC WG FINPOL) ist ein beratendes Gremium, das dem CENELEC-
Verwaltungsrat Bericht erstattet.

Verantwortlichkeiten

Dem Verwaltungsrat werden von WG FINPOL Beschlussempfehlungen insbesondere zu folgenden Themen
ausgesprochen:

— Uberwachung des jeweiligen Finanzhaushalts des CCMC und von CENELEC;
— Uberwachung der finanziellen Kennzahlen des CCMC sowie der CENELEC-Betriebskonten,

- Uberwachung und Beratung in Bezug auf finanztechnische Fragen sowie auf die Geschaftsbeziehungen
zwischen CENELEC, dem CCMC, den nationalen Komitees (NC) und der EU/EFTA,;

— weitere vom Verwaltungsrat beschlossene finanzielle Aufgaben oder Projekte.

Arbeitsmethode

Die Sitzungen der CLC WG FINPOL finden mindestens zweimal jahrlich statt. (Im 1. Quartal dient die Sitzung
zur Uberprifung der Geschéftsergebnisse des Vorjahreszeitraums, im 4. Quartal zur Verabschiedung des
Haushaltsplans fur das folgende Jahr.)

Ferner findet im 2. Quartal eine Webkonferenz der WG FINPOL statt, um den vorlaufigen Haushaltsplan des
CEN-CENELEC-Managementzentrums fir das folgende Jahr zu tGberprufen.

Falls erforderlich, kann der Vorsitzende zuséatzliche Sitzungen einberufen.

Sitzungen der CLC WG FINPOL werden nach Erfordernis einberufen, jedoch setzt die Arbeitsgruppe soweit
wie moglich elektronische Werkzeuge ein, um die Transparenz ihres Handelns sicherzustellen.

CLC WG FINPOL kann beschlief3en, ad-hoc-Gruppen einzurichten, um spezifische Themen in einer kleineren
Gruppe zu diskutieren, die dann einen Vorschlagsentwurf erarbeitet, der der CLC WG FINPOL vorgelegt wird.

Zusammensetzung

Vorsitzender: Vizepréasident Finanzen

Mitglieder: Bis zu 9 Mitglieder (einschlie3lich Vizeprasident Finanzen), ernannt von den
nationalen Komitees (nach Abschnitt 4 in 1B der Geschaftsordnung )

Sekretariat CCMC (Direktor Finanzen und Fazilitaten)
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Standige Teilnehmer: CEN-CENELEC-Generaldirektor;
CEN-Vizeprasident Finanzen

Der Vorsitzende kann, falls erforderlich, ad-hoc Fachleute/Experten oder sonstige Einzelpersonen zur
Teilnahme an den Diskussionen zu spezifischen Themen einladen.

Bei Themen, die nationale Komitees, die nicht in der CLC WG FINPOL vertreten sind, unmittelbar betreffen,
kann der Vorsitzende diese ebenfalls zur Sitzung einladen.

Ernennung

Vizeprasident Finanzen

Der Vizeprasident Finanzen wird dem Verwaltungsrat von den nationalen CENELEC-Komitees aus der Mitte
der Mitglieder vorgeschlagen und von der CENELEC-Generalversammlung gemaf Artikel 14.5 der CENELEC-
Satzung ernannt.

CLC-WG-FINPOL-Mitglieder

Die CLC-WG-FINPOL-Mitglieder werden von den nationalen Komitees von CENELEC vorgeschlagen und vom
CENELEC-Verwaltungsrat (CA) fur die Dauer von 3 Jahren ernannt.

Geeignete Kandidaten missen folgendem Anforderungsprofil gentigen:
- haben eine leitende Funktion in ihrer Organisation;

- verfigen Uber angemessenes Einflusspotential und entsprechende Entscheidungsbefugnisse bei der
Wahrnehmung ihrer Rolle und Verantwortlichkeiten im Tagesgeschéft ihrer Organisation;

- verfugen Uber ausreichende Finanzkenntnisse und einen entsprechenden beruflichen Werdegang, um
finanztechnische Entscheidungsprozesse zu fordern und andere CENELEC-Leitungsgremien in ihrer
Arbeit zu unterstitzen;

- handeln mit ihren Empfehlungen und Entscheidungen zum Nutzen der européischen Interessen und
unterstiitzen den Verein.

Sollten mehr als 8 Kandidaten vorgeschlagen werden, bemuht sich der Vizeprasident unter Bertcksichtigung
der vorgenannten Kriterien, einen Konsens herbeizufiihren, bevor er dem CENELEC-Verwaltungsrat eine Liste
von 8 CLC-WG-FINPOL-Mitgliedern zur Entscheidung vorlegt.

Die CLC-WG-FINPOL-Mitglieder sollten eine regelmafige Teilnahme an den Sitzungen des CLC WG FINPOL
sicherstellen. Die Nicht-Teilnahme kann zum Verlust der Mitgliedschaft fihren.

Sollte ein Mitglied aus Grunden, die es selbst nicht zu verantworten hat, gezwungen sein, vor Ablauf seiner
dreijahrigen Amtszeit zuriickzutreten, wird das CEN-CENELEC-Managementzentrum das nationale Komitee
von CENELEC, dem das CLC WG FINPOL-Mitglied angehort, auffordern, einen Nachfolger vorzuschlagen, der
das Mandat des Vorgangers iUbernehmen und somit die Amtszeit vollenden kann. Der Kandidat muss dem
vorgenannten Anforderungsprofil entsprechen.

Sollte das nationale Komitee von CENELEC darauf verzichten, einen Nachfolger vorzuschlagen, fordert das
CEN-CENELEC-Managementzentrum diejenigen nationalen CENELEC-Komitees, die nicht bereits durch ein
CLC-WG-FINPOL-Mitglied vertreten sind, auf, einen Kandidaten, der die entsprechenden Kriterien erfillt,
vorzuschlagen. Das neue, durch Beschluss der CENELEC-Generalversammlung ernannte CLC-WG-FINPOL-
Mitglied wird sofort das Mandat seines Vorgangers tbernehmen, um die Amtszeit zu vollenden.
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Amtszeit

Vizeprasident Finanzen (Vorsitzender)

Die zweijahrige Amtszeit des Vorsitzenden beginnt am 1. Januar des auf seine Wabhl als Vizeprasident Finanzen
folgenden Jahres.

Vor Ablauf der Amtszeit kann das Zweijahresmandat einmalig um 2 weitere Jahre durch Beschluss der
CENELEC-Generalversammlung verlangert werden, jedoch niemals Giber die andauernde Amtszeit als Mitglied
des Verwaltungsrates hinaus.

Nach Ablauf des Mandats als Vizeprasident Finanzen darf dieser nicht fir die unmittelbar darauf folgende
Amtszeit als Mitglied der CLC-WG-FINPOL ernannt werden, es sei denn, die Ernennung erfolgt mit der
ausdriicklichen Zustimmung des CENELEC-Verwaltungsrates.

CLC WG FINPOL-Mitglieder

Die CLC-WG-FINPOL-Mitglieder werden fir die Dauer von 3 Jahren ernannt, wobei die Amtszeit am 1. Januar
des auf ihre Ernennung folgenden Jahres beginnt. Die Verlangerung des jeweiligen Dreijahresmandats ist durch
Beschluss des CENELEC-Verwaltungsrates vor Ablauf der dreijghrigen Amtszeit méglich.
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1C: Gemeinsame organisatorische Regelungen fir CEN-CENELEC

1. Prasidialkomitee und seine beratenden Gremien

1.1 Prasidialkomitee

Das Prasidialkomitee ist eine gemeinsame Kdrperschaft, die von den Generalversammlungen von CEN und
CENELEC geschaffen wurde und von den Verwaltungsraten beider Organisationen damit beauftragt ist,
bestimmte im Folgenden beschriebene Funktionen zu erfillen. (Siehe auch Artikel 17 der CEN-Satzung und
Artikel 17 der CENELEC-Satzung).

Im Hinblick darauf filhrt und verwaltet das Préasidialkomitee die gemeinsame, nicht sektorspezifische
Geschaftspolitik und Strategie von CEN und CENELEC, darunter:

e Fragen der Mitgliedschaft (potenzielle neue Mitglieder, Angegliederte Mitglieder, begleitende
Normungsorganisationen). Satzungsgemal muissen alle Fragen der Mitgliedschaft von den jeweiligen
Generalversammlungen bestétigt werden;

e gemeinsame strategische Angelegenheiten, z. B.:

0 Innovation und Forschung;

0 AuRenbeziehungen:

- zu européischen Institutionen (Europaische Kommission, EFTA, Européisches Parlament,
Europarat);

- zu Organisationen, die gesellschaftliche Interessen vertreten (kleine und mittlere Unternehmen,
Verbraucher, Umweltorganisationen, Gewerkschaften);

- zu internationalen Organisationen (ISO, IEC, Regionale Normungsorganisationen, einzelne
Lander);

- zu europdischen Organisationen, die gemeinsame Interessen vertreten;

technische Hilfe;

e Angelegenheiten der Gemeinsamen CEN-CENELEC-ETSI-Prasidentengruppe und allgemeine Aspekte
der européischen Normungsstrategie;

e Durchfihrung eines Auswahlverfahrens fiir den gemeinsamen CEN-CENELEC-Generaldirektor und
Vorschlag eines Kandidaten zur Ernennung durch die Verwaltungsréate von CEN und CENELEC,;

e  Einrichtung gemeinsamer Technischer Komitees von CEN-CENELEC;
¢ gemeinsame Politik im Hinblick auf Kommunikation und 6ffentliche Wahrnehmung;

o ldentifizierung gemeinsamer Elemente flir weitere Synergien/Optimierung von Ressourcen;

Vertragsbeziehungen von CEN und CENELEC - Dienstleistungsvertrage.

Fur technische Fragen, die 1ISO und IEC betreffen, sind die jeweiligen Verwaltungsrate und Technischen
Lenkungsausschiisse von CEN und CENELEC zustandig.
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1.2 Beratende Gremien des Prasidialkomitees

Das Préasidialkomitee darf beschlieen, beratende Gremien oder Gruppen in Bereichen einzurichten, in denen
Unterstitzung durch Fachleute erforderlich ist, zum Beispiel bei der Vertretung und Forderung des
Europdischen Normungssystems auf3erhalb Europas und der Starkung der Vernetzung von Normung,
Forschung und Innovation.

2. CEN-CENELEC-Managementzentrum

Das CEN-CENELEC-Managementzentrum wird vom Generaldirektor geftihrt und setzt sich aus den
Mitarbeitern zusammen, die CEN und CENELEC fur die Ausfiihrung der Geschéfte der Vereine benétigen. Das
CEN-CENELEC-Managementzentrum befindet sich tblicherweise am selben Sitz wie das eingetragene Biiro
von CEN und CENELEC. (Siehe auch Artikel 25 der CEN-Satzung und Artikel 19 der CENELEC-Satzung).

Der Generaldirektor oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter ist bei den Sitzungen von CEN und CENELEC in
einer beratenden Funktion als Sekretar tatig, zum Beispiel bei den Sitzungen

e der Generalversammlungen;

e der Verwaltungsrate;

e des Prasidialkomitees;

e der Technischen Lenkungsausschisse;

e von Komitees und anderen von diesen Gremien eingerichteten beratenden Gruppen, sofern nicht anders
vereinbart.

Der Generaldirektor ist fur die Umsetzung der Beschlisse dieser Gremien verantwortlich. Der Generaldirektor
oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter ist berechtigt, an jeder Sitzung teilzunehmen, die zur Erfullung seiner
Aufgabe erforderlich ist. Der Generaldirektor verwaltet die Finanzen von CEN und CENELEC und leitet die
Mitarbeiter des CEN-CENELEC-Managementzentrums mit allen zur Einstellung und Entlassung von Personal
erforderlichen Vollmachten.

3. Zusammenarbeit mit anderen europaischen Organisationen
3.1 Europaische Kommission (EC) und Européische Freihandelszone (EFTA)

Angesichts der politischen Rolle der Europaischen Kommission und der EFTA in der europaischen Normung
sind diese beiden europdischen Institutionen eingeladen, mit Beobachterstatus an der Arbeit der Vereine
teilzunehmen.

Die Beziehung zwischen CEN und CENELEC einerseits und der Europaischen Kommission und EFTA
andererseits sind im CEN-CENELEC-Leitfaden 4 ,General Guidelines for the Cooperation between CEN,
CENELEC and ETSI and the European Commission and the European Free Trade Association (Allgemeine
Richtlinien fur die Zusammenarbeit zwischen CEN, CENELEC und ETSI und der Europaischen Kommission
und der Europaischen Freihandelszone) allgemein beschrieben. Die Einzelheiten der vertraglichen Aspekte
sind in gegenseitig vereinbarten Dokumenten niedergelegt.

3.2 Europdaische Normungsorganisationen

CEN, CENELEC und ETSI sind die drei gemaR EU-Richtlinie Nr.1025/2012 Anhang 1 anerkannten
Europaischen Normungsorganisationen. Sie haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Dies spiegelt sich
im CEN-CENELEC-Leitfaden 3 ,CEN and CENELEC Cooperation Agreement” (Kooperationsvereinbarung
zwischen CEN und CENELEC) sowie in der CEN/CENELEC/ETSI-Grundsatzvereinbarung zur
Zusammenarbeit (CEN-CENELEC-ETSI Basic Agreement) wider.
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Eine Gemeinsame CEN-CENELEC-ETSI-Prasidentengruppe fungiert als Diskussionsforum  fir
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, legt, sofern erforderlich, die Abgrenzung von
Aufgabenbereichen fest und dient als Basis fur die Konsultation von Mitgliedern bei Fragen, die alle drei
Organisationen betreffen.

4. Zusammenarbeit mit Normungsorganisationen, die keine CEN- und/oder CENELEC-
Mitglieder sind

4.1  Angegliederte Mitglieder

Die Mdglichkeit einer Angliederung an CEN und CENELEC besteht fur eine nationale Normungsorganisation,
die ein Mitglied (oder korrespondierendes oder assoziiertes Mitglied) von ISO oder IEC ist und alle Beteiligten
an einer sich entwickelnden Marktwirtschaft eines EU-Nachbarlandes mit Verbindungen zur EU oder EFTA in
Bezug auf relevante wissenschaftliche, politische und soziale Bedingungen vertritt oder zu vertreten
beabsichtigt. Einzelheiten zum Status eines Angegliederten Mitglieds sind im CEN-CENELEC-Leitfaden 12
»The concept of Affiliation with CEN and CENELEC" (Das Konzept der Angegliederten Mitgliedschaft in CEN
und CENELEC) dargelegt.

4.2 Das Konzept einer begleitenden Normungsorganisation von CEN und CENELEC

Der Status einer begleitenden Normungsorganisation (CSB) von CEN und CENELEC steht einer nationalen
Normungsorganisation offen, die ein Mitglied (oder korrespondierendes oder assoziiertes Mitglied) von 1SO
oder IEC ist und die alle Beteiligten an einer sich entwickelnden Marktwirtschaft eines Landes, das nicht zur
Erlangung des Status eines Nationalen CEN- und/oder CENELEC-Mitglieds oder angegliederten CEN-
und/oder CENELEC-Mitglieds berechtigt ist, vertritt oder zu vertreten beabsichtigt. Einzelheiten zum CSB-
Status sind im CEN-CENELEC-Leitfaden 13 ,The concept of a Companion Standardization Body with CEN and
CENELEC" (Das Konzept einer begleitenden Normungsorganisationen von CEN und CENELEC) dargelegt.

4.3 Beziehungen zu anderen Normungsorganisationen

Nationalen Normungsorganisationen, die kein Angegliedertes Mitglied oder CSB werden mdchten, jedoch an
der Aufnahme offizieller Beziehungen zu CEN und/oder CENELEC interessiert sind, wird eine Vereinbarung
angeboten. Dieses Modell der Zusammenarbeit kann zum Beispiel den Austausch von Informationen, den
Wissenstransfer sowie die Abstimmung von Normungsaktivitditen und die Zusammenarbeit zwischen
Normungsorganisationen umfassen.

Um offizielle Kooperationsbeziehungen mit anerkannten Regionalen Gruppen oder Nationalen

Normungsorganisationen in DrittlAndern aufzunehmen, wurde als Werkzeug die Absichtserklarung
(Memorandum of Understanding) eingerichtet.
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1D: Kriterien fur die Mitgliedschaft bei CEN und CENELEC

Anwendungsbereich

Im Zuge der CEN-CENELEC-Initiative, die Effektivitat des europdischen Normungssystems zu férdern und zu
starken, haben sich CEN und CENELEC im Jahre 2012 im Rahmen eines Kkontinuierlichen
Verbesserungsprozesses zur Erreichung héchster Standards (Excellence) auf eine Reihe von Kriterien fir eine
Mitgliedschaft geeinigt, die von allen nationalen Mitgliedern fortwahrend zu erfiullen sind. Diese Kriterien,
ehemals im CEN-CENELEC-Leitfaden 20 zu Mitgliedschaftskriterien enthalten, wurden 2017 Uberarbeitet und
in die vorliegende CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung Teil 1D aufgenommen.

Die Kriterien fur die Mitgliedschaft werden durch den CEN-CENELEC-Leitfaden 22 ,Leitfaden fur die
Organisationsstruktur und Prozesse zur Bewertung der Mitgliedschaftskriterien von CEN und
CENELEC" ergénzt und sollten in Verbindung damit gelesen werden. In diesem Leitfaden werden der Umgang
mit den organisatorischen Aspekten der Begutachtung, ihrem Berichtswesen und den durchzufiihrenden
FolgemalRnahmen beschrieben.

Die regelmaRige Bewertung der Erflllung der festgelegten Mitgliedschaftskriterien durch die Mitglieder muss
ebenfalls dem Informationsaustausch dienen, um die Bestimmung von Best Practice-Verfahren und den
dazugehdrigen Dialog unter den Mitgliedern zu fordern.

Die CEN- und CENELEC-Kriterien fur die Mitgliedschaft entsprechen auch vollstandig dem WTO/TBT-
Ubereinkommen (iber technische Handelshemmnisse, Anhang 3 ,Code of good practice for the preparation,
adoption and application of standards“ (Kodex des guten Verhaltens fur die Erarbeitung, Annahme und
Anwendung von Normen) und EU-Verordnung 1025/2012 tber europaische Normung vom 25. Oktober 2012,
zu deren Einhaltung CEN, CENELEC und ihre nationalen Mitglieder verpflichtet sind. In Abschnitt 9 befindet
sich hierzu eine Tabelle, in der der Zusammenhang zwischen den Kriterien fur die Mitgliedschaft bei CEN und
CENELEC, dem WTO/TBT-Ubereinkommen und der EU-Verordnung 1025/2012 aufgezeigt wird.

Bitte beachten Sie, dass der Begriff ,Mitglied“ nur verwendet wird, um ein nationales Normungsinstitut oder ein
nationales Komitee von CEN und CENELEC oder nur von CEN oder nur von CENELEC anzugeben.
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1. Transparenz

.Transparenz’ bedeutet, dass regelm&Rig aktualisierte Informationen problemlos rechtzeitig und in
ausreichendem Umfang verfugbar sind, um nationale und europdische interessierte Kreise in die Lage zu
versetzen, am Normungsprozess teilzunehmen. Dies beinhaltet auch den Zugriff durch eine aktiv an einer
bestimmten Normungsarbeit beteiligte Partei auf die Beitrdge samtlicher anderer Parteien, die aktiv an dieser
jeweiligen Normungsarbeit beteiligt sind. Es sollten Verfahren eingefihrt werden, die ausreichend Zeit und
Méglichkeiten fir schriftiche Kommentare gewahren. Derartige Verfahren sollten effektiv an samtliche
interessierte nationale und europaische Kreise weitergegeben werden.

1.1  Arbeitsprogramm

Das vollstandige Arbeitsprogramm des Mitglieds muss mindestens einmal jahrlich kostenlos verdéffentlicht und
auf der Webseite des Mitglieds oder in anderen relevanten Publikationen bekannt und 6ffentlich zuganglich
gemacht werden.

Das Arbeitsprogramm muss Informationen (Uber die Europdischen und nationalen Normen und
Normungsergebnisse enthalten, die das Mitglied beabsichtigt zu erstellen oder zu &ndern, die es gerade erstellt
oder andert und die es im Zeitraum des vorangegangenen Arbeitsprogramms angenommen hat, sofern es sich
hierbei nicht um eine identische oder aquivalente Ubernahme einer Internationalen oder Europaischen Norm
handelt.

Im Arbeitsprogramm werden fiir jede Norm und jedes Normungsergebnis folgende Informationen angegeben:
* Inhalt;

- die jeweilige Bearbeitungsstufe der Normungsarbeit;

«  Verweisungen auf die als Grundlage verwendeten Internationalen Normen.

1.2 New Work Items (Neue Norm-Projekte)

Das Mitglied muss sich am Meldeverfahren fur nationale Arbeiten beteiligen, wozu eine
~Stillhalteverpflichtung” fir sédmtliche nationale Arbeit in den Bereichen der vereinbarten européischen Arbeit

gehort.

Die Verweisung auf ein New Work Item (NWI) muss offentlich verfligbar gemacht und auf Anfrage der
Europaischen Kommission, CEN oder CENELEC sowie anderen Mitgliedern bereitgestellt werden.

Fur CENELEC wurde das Vilamoura-Verfahren festgelegt und sollte eingehalten werden.

1.3 Entwirfe

1.3.1 Arbeitsdokumente

Das Mitglied muss die Arbeitsdokumente des europaischen Technischen Gremiums samtlichen Parteien zur

Verfligung stellen, die auf nationaler Ebene am Normungsprozess beteiligt sind und die Arbeit des europaischen

Technischen Gremiums spiegeln, um den Parteien das Erstellen von Beitrdgen und Kommentaren zu

ermdglichen.

1.3.2 Nationale Norm-Entwurfe

Das Mitglied muss:

e den Zugang zu nationalen Norm-Entwirfen sowie zu den Entwirfen sonstiger nationaler
Normungsergebnisse ermdglichen, um allen betroffenen Parteien — auch solchen, die in anderen

Mitgliedsstaaten ansassig sind — die Moglichkeit zu geben, unter Einhaltung der jeweils geltenden
Regelungen an der Erarbeitung der Norm teilzunehmen und Kommentare abzugeben,;
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e es anderen Mitgliedern gestatten, passiv oder aktiv durch Entsendung eines Beobachters oder
Teilnehmers unter Einhaltung der jeweils geltenden Regeln an den geplanten Aktivitaten teilzunehmen.

Ein Mitglied kann von einem anderen Mitglied oder der Europaischen Kommission aufgefordert werden, einen
nationalen Norm-Entwurf zur Verfigung zu stellen. Das Mitglied muss sie iiber die MalRnahmen zu etwaigen
Kommentaren, die sie in Verbindung mit dem Entwurf abgegeben haben, unterrichten.

1.4  Veroffentlichte Normungsergebnisse — Finale Dokumente

Das Mitglied muss den Zugang zu veroffentlichten Normungsergebnisse, z. B. Normen, Leitfaden sowie
sonstige relevante Veroffentlichungen, sicherstellen.

GleichermaRen muss das Mitglied sicherstellen, dass fiir die Offentlichkeit hinsichtlich der Zuriickziehung von
Normen entsprechende Informationen verfiigbar sind.

Das Mitglied muss die Offentlichkeit Uber die Zuriickziehung entgegenstehender nationaler Normen
unterrichten (siehe ebenfalls Kriterium 5 ,Koharenz").

1.5 Verfahren zur 6ffentlichen Umfrage unter allen interessierten Parteien
Das Mitglied muss bewahrte Verfahren anwenden, damit:

e der Zugang zu Norm-Entwirfen sichergestellt ist, um sdmtlichen interessierten Parteien und interessierten
Kreisen die kostenfreie Abgabe ihrer Kommentare wéhrend der Einspruchsfrist zu ermdéglichen;

- samtliche interessierte Parteien und interessierte Kreise UbKer geniigend Zeit und ausreichende
Mdglichkeiten verfligen, um schriftiche Kommentare abgeben zu kénnen.

1.6  Transparenz der Strukturen

Die Mitglieder miissen sicherstellen, dass der Offentlichkeit allgemeine Informationen lber die Lenkung der
Organisation und Uber die technischen Strukturen der Organisation zugénglich gemacht werden, damit ein
solides Verstandnis Uber die Arbeitsweise des Mitglieds vermittelt wird.

Hierzu gehéren auch Informationen tber die Technischen Komitees und Arbeitsgruppen sowie uber ihre
Verbindung zu den entsprechenden europédischen (CEN und CENELEC) und internationalen (ISO und IEC)
Technischen Komitees.

2. Offenheit und nachhaltige Entwicklung

Die Teilnahme muss jedem freistehen, der mittelbar oder unmittelbar von der Normungsaktivitéat betroffen ist;
fur diejenigen, die in den Technischen Gremien des Mitglieds aktiv mitarbeiten, gilt dies unter Einhaltung der
jeweils geltenden Regeln Uber alle Schritte der Normungsarbeit hinweg.

Nachhaltige Entwicklung ist ein Mittel, um die breiteren Erwartungen der Gesellschaft insgesamt auszudriicken.
Hier gilt es u. a., die Einbeziehung samtlicher interessierter Kreise — auch z. B. KMU und gesellschaftliche
Interessengruppen, die sonst unter Umstanden unterreprasentiert sein konnten — in der Normungsarbeit zu
foérdern und zu erleichtern, und somit die Vertretung unterschiedlichster Interessen in einem echten Multi-
Stakeholder-Prozess zu ermdglichen.

2.1 Offene Teilnahme in jeder Phasen der Normenerarbeitung

Das Mitglied muss den Grundsatz der offenen Teilnahme fir alle Kreise oder Parteien, die Interesse an einer
bestimmten Normungsaktivitat bekunden, einhalten, und zwar in allen Phasen der Normenerarbeitung und in
Ubereinstimmung mit den Verfahren des Mitglieds, die die Autorisierung von Teilnehmern regeln.
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Das Mitglied muss es anderen Mitgliedern ebenfalls gestatten, an den Aktivitaten seiner Technischen Gremien
als Beobachter teilzunehmen und Norm-Entwiirfe sowie Informationen Giber den Normungsprozess zu erhalten,
wie dies in Abschnitt 1.3 dargelegt ist.

2.2 Nachhaltige Entwicklung
Die Mitglieder mussen die Mitarbeit samtlicher interessierter Kreise, auch z.B. KMU und Vertreter
gesellschaftlicher Interessen, die sonst unter Umstanden unzureichend vertreten sein kdnnten, an dem

Normenerarbeitungsverfahren ermdglichen und férdern.

Das Mitglied muss die am besten geeignete Form der Teilnahme entsprechend den Gegebenheiten auf
nationaler Ebene bestimmen.

2.3 Prinzip der angemessenen Vertretung der Interessen von interessierten Kreisen in den
Technischen Gremien

Das Mitglied muss Uber ein Verfahren verfigen, das der Bestimmung und Bertcksichtigung der Belange
samtlicher interessierter Kreise dient, und ebenfalls daftir sorgen, dass eine angemessene Vertretung und
Teilnahme ermoglicht wird.

2.4  Vertretung des nationalen Standpunkts durch eine einzige Delegation ( ,Nationales
Delegationsprinzip“)

Das Mitglied muss in der Lage sein:

« einen nationalen Standpunkt auf européischer Ebene zu vermitteln;

 angemessene Vertretung und Fachwissen in den entsprechenden nationalen Technischen Komitees
zusammenzubringen, damit ein aussagekraftiger Konsens zwischen samtlichen nationalen interessierten

Kreisen erwirkt wird.

2.5 Grundsatz der angemessenen Vertretung der Interessen der interessierten Kreise in
den Lenkungsgremien

Das Mitglied muss eine angemessene Vertretung der interessierten Kreise in seinen entsprechenden
Lenkungsgremien sicherstellen.

3. Objektivitat und Konsens

Das Mitglied muss sicherstellen, dass seine Organisationsstruktur, die eingesetzten Prozesse und Verfahren —
hierzu gehort auch der Umgang mit Beschwerden — eine unparteiliche und neutrale Plattform fiir die Erarbeitung
von Normen sicherstellt.

Dariiber hinaus muss das Mitglied sicherstellen, dass seine Lenkungsstruktur die Neutralitat hinsichtlich der
Vertretung privater oder 6ffentlicher Interessen in seinen zustandigen Lenkungsgremien gewahrleistet.

3.1 Objektivitat des Normungsprozesses
Die Einhaltung von Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit des Mitglieds bei der Normungsarbeit muss durch die
Sicherstellung einer ausgewogenen Interessenvertretung, bei der z. B. private und dffentliche, wirtschaftliche,

gesellschaftliche und umweltspezifische Belange berlcksichtigt werden, erreicht werden.

Die Regeln des Mitglieds miissen allen interessierten Kreisen, die aktiv an der Normungsarbeit beteiligt sind,
das gleiche Recht einrdumen ihrer Meinung zu auf3ern und diese Meinungen entsprechend zu bertcksichtigen.

Die Regeln des Mitglieds missen sicherstellen, dass samtliche Beitrdge in angemessener Weise beriicksichtigt
werden, ohne dass es dabei zur Bevorzugung oder Nichtbeachtung kommt.
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3.2 Konsens

Das Mitglied muss sicherstellen, dass der Normungsprozess gemeinschaftlich und konsensbasiert bleibt, und
dass dabei alle eingebrachten Ansichten berlcksichtigt sowie unterschiedliche Meinungen in Einklang gebracht
werden.

Das Mitglied muss Uber Regeln und Prozesse verfligen, um die Fahigkeit zu demonstrieren, den Konsens zu
erreichen.

Der Klarheit halber wird Konsens nach EN 45020:2006 wie folgt definiert:

-allgemeine Zustimmung, die durch das Fehlen aufrechterhaltenen Widerspruches gegen wesentliche Inhalte
seitens irgendeines wichtigen Anteiles der betroffenen Interessen und durch ein Verfahren gekennzeichnet ist,
das versucht, die Gesichtspunkte aller betroffenen Parteien zu bericksichtigen und alle Gegenargumente
auszuraumen

ANMERKUNG: Konsens bedeutet nicht notwendigerweise Einstimmigkeit.”

3.3 Interessenneutralitat, Unparteilichkeit und Unabhangigkeit der Lenkungsstruktur des
Mitglieds

Das Mitglied muss eine Struktur sicherstellen, die hinsichtlich der jeweiligen Interessen der privaten und
offentlichen interessierten Kreise, die in seinen Lenkungsgremien mitwirken, Neutralitat wahrt. Es wird davon
ausgegangen, dass durch die Regeln des Mitglieds die Erarbeitung von Normen in einer Weise ermaéglicht wird,
die sicherstellt, dass externe Faktoren und/oder interessierte Kreise keinen ungebuhrlichen Einfluss auf die
Unabhangigkeit oder Unparteilichkeit des Mitglieds austiben kénnen.

Die unabhangige Struktur des Mitglieds muss auf folgenden Aspekten basieren:

« Die rechtliche Unabhangigkeit muss anhand des unabh&ngigen Rechtsstatus des Mitglieds demonstriert
werden, unabhangig davon, ob es sich um eine 6ffentliche, halbéffentliche oder private Organisation
handelt.

«  Ein unabhéngiges Verhalten muss nachgewiesen werden:

0 durch die Unabhéngigkeit der Lenkungsgremien, Technischen Gremien und Mitarbeitern des Mitglieds
gegeniber den finanzierenden Interessenvertretern;

o indem es samtlichen interessierten Kreisen erméglicht wird, ihren Standpunkt einzubringen;
o anhand der Vielfalt der interessierten Kreise;

0 durch die unparteiliche Arbeitsweise des Mitglieds, bei der keine Interessen einzelner
Interessenvertreter bevorzugt behandelt werden.

e Als Voraussetzungen fiir eine solide Fiihrung muss das Mitglied Uiber formalisierte Organisationsstrukturen,
Fuhrungsgremien und Technische Gremien verfligen sowie Uber stabile finanzielle und personelle
Ressourcen, die im ausreichenden Umfang vorhanden sind, um die ihnen obliegenden Aufgaben zu
erfillen.

4. Wirksamkeit und Relevanz

Die Normungsarbeit gilt als effektiv, wenn dabei alle angemessenen und zutreffenden Anforderungen des
Marktes, alle wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, sowie alle gesellschaftlichen,
gesetzlichen und behdrdlichen Vorgaben bertcksichtigt werden.

Das Mitglied muss (ber ein Verfahren zur Ermittlung und Uberpriifung solcher Normen, die aus diversen
Griinden unangemessen, nicht mehr aktuell oder ineffektiv sind, verfiigen.
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Das Mitglied muss sicherstellen, dass Arbeitsprozesse innerhalb der festgelegten Fristen zu den erwarteten
Normungsergebnissen fiihren, und dass die beteiligten Parteien zur Ubernahme der anfallenden Kosten in der
Lage sind.

Das Mitglied muss sicherstellen, dass technische Veroffentlichungen auf nationaler sowie auf europaischer
Ebene den hdchsten Qualitdtsstandards entsprechen, ordnungsgemaf gepflegt und aktualisiert werden und
dem Endnutzer zur Verfligung stehen.

4.1 Beriicksichtigung von Marktanforderungen, wissenschaftlichen und technologischen
Entwicklungen  sowie  gesellschaftlichen, gesetzlichen und behdrdlichen
Anforderungen

Die Mitglieder missen in der Lage sein, auf diese Bedirfnisse und Anforderungen mittels entsprechender
Prozesse zu reagieren, um eine Beteiligung seitens der entsprechenden Interessenvertreter an
Normungsaktivitaten bei CEN und CENELEC zu ermdglichen.

4.2 Normen zur Férderung eines funktionierenden Wettbewerbsmarktes

Das Mitglied muss sicherstellen, dass neue Normen zu keinen rechtswidrigen Wettbewerbsverzerrungen oder
nachteiligen Auswirkungen am Markt fiihren. Insbesondere missen sie fiir eine transparente und stimmige
Geschaftspolitik des Normungsprozesses sorgen, insbesondere im Hinblick auf die:

e Urheberrechtspolitik;

« Einhaltung der Anforderungen des Wettbewerbsrechts fir alle an der Normung Beteiligten;

«  Patentpolitik auf Grundlage lizenzfreier oder FRAND-Bedingungen.

4.3  Ordnungsgemaéle Pflege und Bereitstellung veréffentlichter Normen von hoher Qualitat
Das Mitglied muss sicherstellen, dass seine Normungsergebnisse durch Anwendung geeigneter
Qualitatsprifungsmaflnahmen vor der Veroffentlichung den hdchsten Qualitdtsstandards entsprechen. Dartiber
hinaus muss das Mitglied muss sicherstellen, dass Prozesse zur Berichtigung von Ungenauigkeiten in den
veroffentlichten Normen vorhanden sind, insbesondere bei der Ubersetzung von Normen in die jeweilige
Landessprache.

GleichermalRen muss das Mitglied Normen auf dem aktuellsten Stand halten, damit ihre Relevanz im Kontext
eines sich wandelnden Marktes oder sich verédndernder gesetzlicher oder behdrdlicher Anforderungen und

neuer wissenschatftlicher und technologischer Entwicklungen sichergestellt bleibt.

Die Verfugbarkeit von Normen fur Endnutzer beinhaltet auch, dass das Mitglied den Kunden soweit mdglich
beim Erwerb der Veréffentlichungen, die am ehesten ihren Bedurfnissen entsprechen, untersttzt.

5. Kohéarenz

Zur Sicherung der Koharenz des Systems ist es wichtig, dass die Erarbeitung entgegenstehender Normen
vermieden wird. Daher ist die Zusammenarbeit und Koordination innerhalb des europaischen Systems von CEN
und/oder CENELEC fir die Sicherung der Koharenz von héchster Bedeutung.

Nach der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung Teil 2 muss das Mitglied die européischen Normen umsetzen,
indem es den folgenden zwei zentralen Verpflichtungen nachkommt:

a) das Mitglied muss der européischen Norm (,EN“) den Status einer nationalen Norm verleihen, und

b) es muss entgegenstehende nationale Normen zurlickziehen.
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5.1 Vermeidung von Doppelarbeit und Uberschneidungen mit Normungsarbeiten auf
européischer Ebene (CEN-CENELEC). , Interne Koharenz innerhalb des Systems*

Durch einen Prozess der Koordinierung und Zusammenarbeit in verschiedenen Erarbeitungsstufen des
Normungsprozesses, z. B. bei der Planung, Durchfithrung und Ubernahme, muss das Mitglied die Doppelarbeit
oder Uberschneidung mit der Normungsarbeit von CEN und CENELEC auf europaischer Ebene vermeiden.

Wahrend der Erarbeitung oder nach der Verabschiedung einer Norm darf das Mitglied nichts unternehmen, was
die Harmonisierung beeintrachtigen koénnte, insbesondere ist es nicht erlaubt, auf dem betreffenden
Arbeitsgebiet eine neue oder Uberarbeitete nationale Norm zu veréffentlichen, die nicht in Einklang mit einer
bestehenden Européaischen Norm ist.

Nach der Veroffentlichung einer neuen Europdischen Norm missen samtliche entgegenstehende nationale
Normen zum beschlossenen Termin (Zuriickziehungsdatum, DOW, en: date of withdrawal) zuriickgezogen
werden.

Das Mitglied muss die vollstandige Umsetzung anstreben und in jedem Fall sicherstellen, dass
mindestens 90 % der Veroffentlichungen (en:Acquis) von CEN und CENELEC jederzeit umgesetzt sind.

Ferner muss das Mitglied tber ein effektives Benachrichtigungsverfahren fir nationale Arbeit verfigen, zu dem
eine Stillhalteverpflichtung fir sdmtliche nationale Arbeit in den Bereichen der vereinbarten europaischen Arbeit
(siehe auch Abschnitt 1.2) gehort.

5.2 Vermeidung von Doppelarbeit und Uberschneidungen mit Normungsarbeiten auf
internationaler Ebene (ISO, IEC). , Externe Koharenz mit anderen Systemen*

Das Mitglied muss sicherstellen, dass seine Aktivitdten entsprechend den Bestimmungen und anerkannten
Praktiken der Wiener Vereinbarung (zwischen CEN und 1SO) und der Frankfurter Vereinbarung (zwischen
CENELEC und IEC) durchgefiihrt werden. Innerhalb dieses Rahmens muss das Mitglied die Zusammenarbeit
und Koordinierung mit den anderen relevanten internationalen Normungsorganisationen fordern.

5.3 Vermeidung von Doppelarbeit oder Konflikten zwischen Fachgebieten, innerhalb des
Arbeitsprogrammes oder des Normenwerks eines Mitglieds, sowie mit nationalen
gesetzlichen Anforderungen

Wird ein neues Normprojekt beantragt, so muss das Mitglied durch eine systematische Uberpriifung das Risiko
von Doppelarbeit vermindern. Diese Verpflichtung entspricht dem Grundsatz ,ein Thema — eine Norm”.

In Anbetracht der Tatsache, dass einige Normungsaktivitdten Auswirkungen auf die Ebene der 6ffentlichen
Ordnung haben kénnen (z. B. Marktiiberwachungstatigkeiten), bemiht sich das Mitglied bei Bedarf, die
Einbeziehung der zustandigen o6ffentlichen Stellen und Beamten zu ersuchen. Dementsprechend miissen die
Verfahrensregeln des Mitglieds die Mdglichkeit einer Teilnahme der entsprechenden nationalen 6ffentlichen
Stellen einrdumen.

5.4  Gesetzliche Bestimmungen ergénzen

Das Mitglied muss ein System verwenden, das die Ermittlung der méglichen Rolle der Normung als Ergdnzung
zur Gesetzgebung ermdglicht (d. h. die Verbindung zwischen Normen und nationaler Gesetzgebung).

In diesem Zusammenhang muss das Mitglied erforderlichenfalls die Beteiligung der entsprechenden

offentlichen Stellen und Amtstrager ersuchen, insbesondere im Falle derjenigen Normen, die die Gesetzgebung
konkretisieren sollen (z. B. tber die Vermutungswirkung, vgl. New Approach (deutsch: Neue Konzeption)).

6. Realisierbarkeit und Stabilitat

Nationale Mitglieder spielen eine zentrale Rolle im europdischen Normungssystem sowie auf nationaler Ebene.
Es wird erwartet, dass sie ihre Aufgaben erledigen und jederzeit Geschaftskontinuitéat sicherstellen. Dieser
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Grundsatz wird in den satzungsgemafien Vorschriften hinsichtlich der finanziellen Verpflichtungen der
Mitglieder widerspiegelt, setzt jedoch allgemeiner betrachtet voraus, dass das Mitglied die finanzielle
Realisierbarkeit und rechtliche Stabilitat auf lange Sicht sicherstellit.

In diesem Zusammenhang muss das Mitglied ebenfalls die Anforderungen von CEN und CENELEC erfillen,
nach denen eine angemessene Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums (IPR) angewendet werden muss
(entsprechend den relevanten Leitfdden von CEN und CENELEC) sowie eine angemessene Infrastruktur
vorhanden sein muss.

Fur dieses Kriterium ist die staatliche Anerkennung eine grundlegende Voraussetzung.

6.1 Finanzielle Stabilitat und Realisierbarkeit

Finanzielle Stabilitat und Realisierbarkeit sind — unabhéngig vom Rechtsstatus des Mitglieds — eine
Voraussetzung fur eine Mitgliedschaft, damit die Normungsarbeit auf stabiler Basis durchgefiihrt werden kann.

Das Mitglied muss zur Zahlung seines jahrlichen Mitgliedsbeitrags in der Lage sein.

6.2 Nationale Anerkennung

Das Mitglied muss in seinem Land als offizielles nationales Normungsinstitut anerkannt sein. Eine nationale
Anerkennung kann beispielsweise mittels eines Landesgesetzes, eines offentlichen Verwaltungsaktes oder

einer privaten Vereinbarung mit der entsprechenden nationalen Behdrde erfolgen.

Ein CENELEC-Mitglied muss in seinem Land ebenfalls als offiziell zustandige Organisation im Bereich der
elektrotechnischen Normung anerkannt sein.

6.3  Infrastruktur und Ressourcen

Das Mitglied muss jederzeit eine angemessene Infrastruktur, kompetente Mitarbeiter, ein einwandfreies IT-
System sowie angemessene Prozesse fir das Qualitdtsmanagement sicherstellen, um seinem Mandat und
seinen Pflichten auf nationaler und européischer Ebene nachzukommen.

Das Mitglied muss Folgendes sicherstellen:

« Effizientes Management der Normungsarbeit auf nationaler Ebene;

- Effizientes Management des Datenaustausches innerhalb der jeweiligen Systeme von CEN und
CENELEC, und

- Effektive Beteiligung an Technischen Gremien und Lenkungsgremien auf europaischer Ebene.

6.4  Schutz der rechtlichen Interessen von CEN-CENELEC, u.a. Schutz des geistigen
Eigentums (en: Intellectual Property Rights, IPR) sowie ihrer Vertriebspolitik

Die Stabilitat des Systems ist ebenfalls durch einen zweistufigen IPR-Schutz gewahrleistet:

Auf nationaler Ebene:

Die nationale Gesetzgebung zu IPR steht nicht im Widerspruch zur geltenden CEN-CENELEC-Geschéftspolitik
und deren Praktiken nach den folgenden CEN-CENELEC-Leitfaden:

e Leitfaden 8 zur Umsetzung der gemeinsamen Politik zu Schutzrechten von Patenten (und weiterer
gesetzlicher Rechte an geistigem Eigentum auf der Grundlage von Erfindungen) (,Guidelines for
Implementation of the Common Policy on Patents (and other statutory intellectual property rights based on
inventions)");
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e Leitfaden 10 zu Verbreitung, Vertrieb und Urheberrecht in Bezug auf CEN-CENELEC-Verdffentlichungen
(,Policy on Dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications");

e Leitfaden 24 zu Verwendung und Schutz der Marken und Domanennamen von CEN und CENELEC (,Use
and protection of the trademarks and domain names of CEN and CENELEC").

Das Land ist ein unterzeichnendes Mitglied der folgenden internationalen Abkommen der Weltorganisation fur
geistiges Eigentum (en: World Intellectual Property Organization, WIPO):

e Protokoll zum Madrider Abkommen von 1989 Uber die internationale Registrierung von Marken, in Genf,
Schweiz;

. Berner Ubereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst.

Auf Mitgliedsebene:

Die gewerblichen und rechtlichen Regelungen und Praktiken des Mitglieds entsprechen vollumféanglich den
vorgenannten CEN-CENELEC-Leitfaden.

Die Vorgehensweise des Mitglieds hinsichtlich der Teilnahme seiner Vertreter an den Aktivitaten von CEN und
CENELEC auf Ebene der Technischen Gremien sowie auf Lenkungsebene ist in Einklang mit Leitfaden 31 zum
Wettbewerbsrecht fur Teilnehmende an CEN-CENELEC-Aktivitaten (,Competition law for participants in CEN-
CENELEC activities").

7. Weitere Grundsatze fiur CEN- und/oder CENELEC-Mitglieder, deren Rechtsstatus sich
andert

Ein nationales Normungsinstitut oder ein nationales Komitee, das Mitglied von CEN und Mitglied von CENELEC
ist, kann beschlie3en — oder von den zustandigen nationalen Behoérden entsprechend aufgefordert werden,
seinen rechtlichen Status zu &ndern, alternativ, durch eine neue Organisation im Bereich der Normung auf
nationaler Ebene ersetzt zu werden.

Die vorgenannten Falle kdnnen zwar de jure oder de facto zu einer neuen Organisation fuihren, die Erfiillung
der sechs Kriterien fur eine Mitgliedschaft bei CEN-CENELEC sind jedoch als Anforderung zu verstehen, die
samtliche Mitglieder von CEN und CENELEC gegenwaértig und in Zukunft jederzeit erflllen mussen.

Jeder Anspruch einer neuen nationalen Organisation auf eine Mitgliedschaft bei CEN und CENELEC als
rechtmaRiger Nachfolger eines bestehenden Mitglieds bedarf einer sehr sorgfaltigen Priifung, insbesondere
hinsichtlich der Erfillung der vorgenannten Kriterien fir eine Mitgliedschaft und einschlieRlich der formalen
Anerkennung als alleinig anerkanntes nationales Normungsinstitut im jeweiligen Land.

Zudem gehen Anderungen im Rechtsstatus oft mit einer Umstrukturierung der Organisation in Bezug auf
Personal, Ablaufe und Struktur einher. Diese Anderungen konnen die Fahigkeit des ,neuen® nationalen
Mitglieds, mit dem Arbeitstempo Schritt zu halten, stark beintrachtigen und moglicherweise den Fortschritt von
CEN und CENELEC verlangsamen, der von den Anforderungen des Marktes bestimmt wird.

7.1 Status der Nachfolgeorganisation eines bestehenden Mitglieds

Die neue Organisation mit gedndertem Rechtsstatus im Vergleich zu einem CEN- und/oder CENELEC-Mitglied,
die Anspruch auf Nachfolge des Mitglieds bei CEN und/oder CENELEC erhebt, muss in seinem Land als
offizielles Normungsinstitut mit Zustandigkeit in samtlichen Zustandigkeitsbereichen von CEN und/oder
CENELEC anerkannt sein.

Die satzungsgemafen Vorschriften der Nachfolgeorganisation eines bestehenden Mitglieds missen
vollumfanglich mit den vorgenannten Kriterien fur die Mitgliedschaft sowie mit dem Organisationsprinzip
freiwilliger Normung nach den Ablaufen von CEN und/oder CENELEC kompatibel sein.
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7.2  Verfahren zur Beurteilung des Status des Rechtsnachfolgers eines bestehenden
Mitglieds

Die Annahme einer Organisation als Nachfolger eines bestehenden Mitglieds durch die CEN- und/oder
CENELEC-Generalversammlungen muss auf dem objektiven Nachweis der Mitgliedschaftseignung der
Nachfolgeorganisation eines bestehenden Mitglieds im Sinne der satzungsgemafRen Anforderungen fir eine
Mitgliedschaft (d. h. Artikel 7.2 ii) und iii) der CEN-Satzung und Artikel 7 der CENELEC-Satzung) sowie auf den
vorgenannten Kriterien fir die Mitgliedschaft beruhen. Dies geschieht in Folge der Beurteilung durch
unabhéngige Sachverstandige unter der Fuhrung des CEN-CENELEC-Komitees fir Mitgliedschafts-
beziehungen und -Uberwachung (en: Membership Relations and Monitoring Committee, MRMC).

Das Verfahren zur Beurteilung der Antrdge auf eine Mitgliedschaft bei CEN und CENELEC ist im CEN-
CENELEC-Leitfaden 22 erlautert.

Nach der gangigen Praxis ist im Falle einer Anderung des Rechtsstatus die Zustimmung der
Generalversammlung erforderlich.

8. Weitere Grundsatze fur Organisationen, die eine Mitgliedschaft bei CEN und CENELEC
beantragen

Die Bewerberorganisation, die nationales Mitglied bei CEN und CENELEC zu werden anstrebt (im weiteren
Verlauf ,die Bewerberorganisation“) muss in der Lage sein, mit dem Arbeitstempo des CEN-CENELEC-
Systems Schritt zu halten, um vollumfanglich davon profitieren zu kénnen, und den Fortschritt von CEN und
CENELEC nicht zu verlangsamen, der von den Anforderungen des Marktes bestimmt wird. In dieser Hinsicht
muss die Bewerberorganisation drei weitere Kriterien fur eine Aufnahme bei CEN und CENELEC erflllen.

8.1 Fahigkeit des Landes, Mitglied der EU oder EFTA zu werden

Es muss ein ,Europédisches Abkommen" (oder Vergleichbares) zwischen der EU/EFTA und dem Land der
Bewerberorganisation vorliegen, das eine Ubergangsphase fiir die Aufnahme in die EU/EFTA festlegt.

Fur gewdhnlich kann ein Antrag auf eine volle Mitgliedschaft nur dann bertcksichtigt werden, wenn Zieltermine
fur die Aufnahme in die EU/EFTA festgelegt wurden.

CEN und CENELEC miussen die Europaische Kommission und das EFTA-Sekretariat zurate ziehen, bevor die
entsprechenden Entscheidungen zur Gewahrung einer vollen Mitgliedschaft getroffen werden, insbesondere
hinsichtlich der entsprechenden Entscheidungen der Europaischen Union zu den vorbereitenden Schritten fur
die Erweiterung des Binnenmarktes auf das Bewerberland im Rahmen der Verhandlungen Uber eine Aufnahme.

8.2  Angemessener etablierter Rechtsrahmen

CEN und CENELEC mussen beurteilen, ob der Prozess der Anndherung des nationalen Systems mit dem der
EU/EFTA so weit fortgeschritten ist, dass:

e der jeweilige Rechtsrahmen fir freiwillige Normung existiert und vollstéandig funktioniert.

« bestehende technische Vorschriften, die eine Ubernahme (oder Beibehaltung) technischer Regeln
zulassen, die den Europaischen Normen entgegenstehen — wodurch das Mitglied gezwungen wird, die
ENs entweder nicht vollumfanglich umzusetzen oder systematische ,A*-Abweichungen zu beantragen —
weitestgehend entfernt oder soweit modifiziert werden, dass die ENs dieselbe Rolle auf dem Markt
einnehmen kénnen, die sie im Binnenmarkt einnehmen. Die Anndherung der wichtigsten Inhalte der
technischen Vorschriften an die geltenden Richtlinien der EU und des EWR oder die entsprechenden
Vorschriften in der Schweiz stellt eine bevorzugte Methode dar, um das gewtiinschte Ergebnis zu erreichen.

» die vollstandige Umsetzung der Verordnung (EU) 1025/2012 zur Normungsarbeit vorliegt.
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8.3  Status der Bewerberorganisation

Die Bewerberorganisation muss in ihrem eigenen Land als offizielles Normungsinstitut mit Zustandigkeit fur
samtliche Bereiche entsprechend den Zustandigkeitsbereichen von CEN anerkannt sein (hierzu zahlen alle
Wirtschaftssektoren, die nicht von CENELEC und ETSI abgedeckt sind) und/oder die Bewerberorganisation
muss in ihrem Land offiziell als zustandig fur sémtliche Bereiche entsprechend den Zustandigkeitsbereichen
von CENELEC anerkannt sein.

Die Bewerberorganisation ist Mitglied der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) und/oder der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).

Die satzungsgemafen Vorschriften der Bewerberorganisation miissen mit den vorgenannten Kriterien fir eine
Mitgliedschaft vollstandig kompatibel sein; dies umfasst ebenfalls das Organisationsprinzip freiwilliger Normung
entsprechend den Ablaufen von CEN und/oder CENELEC.

8.4 Umgang mit Mitgliedschaftsantragen

Die Annahme einer Organisation als rechtmafRiger Nachfolger eines bestehenden Mitglieds durch die CEN-
und/oder CENELEC-Generalversammlungen muss auf dem objektiven Nachweis der Mitgliedschaftseignung
im Sinne der satzungsgemafen Anforderungen fir eine Mitgliedschaft (d. h. Artikel 7.2 der CEN-Satzung und
Artikel 7 der CENELEC-Satzung) sowie auf den vorgenannten Kriterien fir die Mitgliedschaft beruhen. Dies
geschieht in Folge der Beurteilung durch unabhéngige Sachverstdndige unter der Fihrung des CEN-
CENELEC-Komitees fiir Mitgliedschaftsbeziehungen und Uberwachung (en: Membership Relations and
Monitoring Committee, MRMC).

Die Beurteilung der Antrage auf eine Mitgliedschaft bei CEN und CENELEC ist im CEN-CENELEC-Leitfaden
erlautert.

9. Zusammenhang zwischen Anforderungen, WHO/TBT-Kriterien und
Verordnung (EU) 1025/2012

Anforderung WHO/TBT- Verord.
Kriterium 1025/2012

1. Transparenz

1.1 Arbeitsprogramm Ja Art. 3.2
1.2 New Work Items (Neue Norm-Projekte) Ja Art. 3.5
1.3 Entwirfe Ja Art. 4
1.4 Veroffentlichte Normungsergebnisse — Finale Dokumente Ja Nein
1.5 Verfahren zur 6ffentlichen Umfrage unter allen interessierten Parteien Ja Nein
1.6 Transparenz der Strukturen Nein Nein
2. Offenheit und nachhaltige Entwicklung
2.1 Offene Teilnahme in jeder Phasen der Normenerarbeitung Ja Art. 4
2.2 Nachhaltige Entwicklung Ja Art. 6
2.3 Prinzip der angemessenen Vertretung der Interessen von 3 .
. . ; ; . . a Nein
interessierten Kreisen in den Technischen Gremien
2.4 Vertretung des nationalen Standpunkts durch eine einzige Delegation . .
i . . Nein Nein
( ,Nationales Delegationsprinzip“)
2.5 Grundsatz der angemessenen Vertretung der Interessen der . .
. . N . Nein Nein
interessierten Kreise in den Lenkungsgremien
3. Objektivitat und Konsens
3.1 Objektivitat des Normungsprozesses Ja Nein
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ihrer Vertriebspolitik

Anforderung WHO/TBT- Verord.
Kriterium 1025/2012
3.2 Konsens Ja Nein
3.3 Interessenneutralitat, Unparteilichkeit und Unabhangigkeit der Nein Nein
Lenkungsstruktur des Mitglieds
4. Wirksamkeit und Relevanz
4.1 Berlcksichtigung von Marktanforderungen, wissenschaftlichen und
technologischen Entwicklungen sowie gesellschaftlichen, Ja Nein
gesetzlichen und behérdlichen Anforderungen
4.2 Normen zur Férderung eines funktionierenden Wettbewerbsmarktes Ja Nein
4.3 Ordnungsgemale Pflege und Bereitstellung verdffentlichter Normen
o Ja Art. 6(f)
von hoher Qualitat
5. Kohérenz
5.1 Vermeidung von Doppelarbeit und Uberschneidungen mit
Normungsarbeiten auf europadischer Ebene (CEN-CENELEC). Nein Art. 3.6
.interne Koharenz innerhalb des Systems*
5.2 Vermeidung von Doppelarbeit und Uberschneidungen mit
Normungsarbeiten auf internationaler Ebene (ISO, IEC). ,Externe Nein Nein
Kohéarenz mit anderen Systemen*
5.3 Vermeidung von Doppelarbeit oder Konflikten zwischen
Fachgebieten, innerhalb des Arbeitsprogrammes oder des .
: o . . ; . Nein Art. 7
Normenwerks eines Mitglieds, sowie mit nationalen gesetzlichen
Anforderungen
5.4 Gesetzliche Bestimmungen erganzen Nein Art. 7 und 10
6. Realisierbarkeit und Stabilitat
6.1 Finanzielle Stabilitat und Realisierbarkeit Nein Nein
6.2 Nationale Anerkennung Nein Art. 27
6.3 Infrastruktur und Ressourcen Nein Nein
6.4 Schutz der rechtlichen Interessen von CEN-CENELEC, u. a. Schutz
des geistigen Eigentums (en: Intellectual Property Rights, IPR) sowie Nein Nein

50




	Vorwort
	1A: CEN
	1. Aufgabenbereich von CEN
	2. CEN-Organisation
	3. Generalversammlung
	3.1 Jährliche ordentliche und satzungsgemäße Sitzungen der Generalversammlung
	3.2 Außerordentliche Sitzungen der Generalversammlung
	3.3 Beschlussfassung der Generalversammlung in geheimer Abstimmung

	4. Verwaltungsrat und seine Konsultationsausschüsse
	4.1 Bevollmächtigung
	4.2 Sitzungen des Verwaltungsrates
	4.3 Wahl der Funktionsträger für den Verwaltungsrat
	4.4 Konsultationsausschüsse des Verwaltungsrates

	5. CEN-Funktionsträger
	5.1 Präsident
	5.2 Vizepräsidenten
	5.3 Vizepräsident Geschäftspolitik
	5.4 Vizepräsident Finanzen
	5.5 Vizepräsident Technik

	6. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
	6.1 Partnerschaften mit europäischen Organisationen
	6.2 Gemeinsame Partnerschaft mit ETSI und CENELEC
	6.3 Partnerschaft mit der Internationalen Organisation für Normung (ISO)


	Anhang 1 Verfahren zur Ermittlung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates
	Anhang 2 Konsultationsausschuss Geschäftspolitik des Verwaltungsrates –  CEN/CACC POL
	Aufgabenbereich

	Anhang 3 Konsultationsausschuss Finanzen des Verwaltungsrates –  CEN/CACC FIN
	Aufgabenbereich

	1B: CENELEC
	1. Aufgabenbereich von CENELEC
	2. CENELEC-Organisation
	3. Generalversammlung (AG)
	4. Verwaltungsrat und seine beratenden Gremien
	4.1 Verwaltungsrat (CA)
	4.2 Beratende Gremien des Verwaltungsrates

	5. Beratendes Gremium des Präsidenten – Sitzung der Delegationsleiter
	6. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
	6.1 Partnerschaften mit europäischen Organisationen
	6.2 Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)


	Anhang 1 Zusammensetzung des Verwaltungsrates
	Anhang 2 IEC-CENELEC-Koordinierungsgruppe Management (MCG)
	Anhang 3 CENELEC-Arbeitsgruppe Geschäftspolitik (WG POL)
	Anhang 4 CENELEC-Arbeitsgruppe Finanzen (WG FINPOL)
	1C: Gemeinsame organisatorische Regelungen für CEN-CENELEC
	1. Präsidialkomitee und seine beratenden Gremien
	1.1 Präsidialkomitee
	1.2 Beratende Gremien des Präsidialkomitees

	2. CEN-CENELEC-Managementzentrum
	3. Zusammenarbeit mit anderen europäischen Organisationen
	3.1 Europäische Kommission (EC) und Europäische Freihandelszone (EFTA)
	3.2 Europäische Normungsorganisationen

	4. Zusammenarbeit mit Normungsorganisationen, die keine CEN- und/oder CENELEC-Mitglieder sind
	4.1 Angegliederte Mitglieder
	4.2 Das Konzept einer begleitenden Normungsorganisation von CEN und CENELEC
	4.3 Beziehungen zu anderen Normungsorganisationen


	1D: Kriterien für die Mitgliedschaft bei CEN und CENELEC
	Anwendungsbereich
	1.  Transparenz
	1.1 Arbeitsprogramm
	1.2 New Work Items (Neue Norm-Projekte)
	1.3 Entwürfe
	1.3.1 Arbeitsdokumente
	1.3.2 Nationale Norm-Entwürfe

	1.4 Veröffentlichte Normungsergebnisse – Finale Dokumente
	1.5 Verfahren zur öffentlichen Umfrage unter allen interessierten Parteien
	1.6 Transparenz der Strukturen

	2. Offenheit und nachhaltige Entwicklung
	2.1 Offene Teilnahme in jeder Phasen der Normenerarbeitung
	2.2 Nachhaltige Entwicklung
	2.3 Prinzip der angemessenen Vertretung der Interessen von interessierten Kreisen in den Technischen Gremien
	2.4 Vertretung des nationalen Standpunkts durch eine einzige Delegation ( „Nationales Delegationsprinzip“)
	2.5 Grundsatz der angemessenen Vertretung der Interessen der interessierten Kreise in den Lenkungsgremien

	3. Objektivität und Konsens
	3.1 Objektivität des Normungsprozesses
	3.2 Konsens
	3.3 Interessenneutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Lenkungsstruktur des Mitglieds

	4. Wirksamkeit und Relevanz
	4.1 Berücksichtigung von Marktanforderungen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen sowie gesellschaftlichen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen
	4.2 Normen zur Förderung eines funktionierenden Wettbewerbsmarktes
	4.3 Ordnungsgemäße Pflege und Bereitstellung veröffentlichter Normen von hoher Qualität

	5. Kohärenz
	5.1 Vermeidung von Doppelarbeit und Überschneidungen mit Normungsarbeiten auf europäischer Ebene (CEN-CENELEC). „Interne Kohärenz innerhalb des Systems“
	5.2 Vermeidung von Doppelarbeit und Überschneidungen mit Normungsarbeiten auf internationaler Ebene (ISO, IEC). „Externe Kohärenz mit anderen Systemen“
	5.3 Vermeidung von Doppelarbeit oder Konflikten zwischen Fachgebieten, innerhalb des Arbeitsprogrammes oder des Normenwerks eines Mitglieds, sowie mit nationalen gesetzlichen Anforderungen
	5.4 Gesetzliche Bestimmungen ergänzen

	6. Realisierbarkeit und Stabilität
	6.1 Finanzielle Stabilität und Realisierbarkeit
	6.2 Nationale Anerkennung
	6.3 Infrastruktur und Ressourcen
	6.4 Schutz der rechtlichen Interessen von CEN-CENELEC, u. a. Schutz des geistigen Eigentums (en: Intellectual Property Rights, IPR) sowie ihrer Vertriebspolitik

	7. Weitere Grundsätze für CEN- und/oder CENELEC-Mitglieder, deren Rechtsstatus sich ändert
	7.1 Status der Nachfolgeorganisation eines bestehenden Mitglieds
	7.2 Verfahren zur Beurteilung des Status des Rechtsnachfolgers eines bestehenden Mitglieds

	8. Weitere Grundsätze für Organisationen, die eine Mitgliedschaft bei CEN und CENELEC beantragen
	8.1 Fähigkeit des Landes, Mitglied der EU oder EFTA zu werden
	8.2 Angemessener etablierter Rechtsrahmen
	8.3 Status der Bewerberorganisation
	8.4 Umgang mit Mitgliedschaftsanträgen

	9. Zusammenhang zwischen Anforderungen, WHO/TBT-Kriterien und  Verordnung (EU) 1025/2012


